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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

In welcherHöhe sind Haushaltsmittelfür die
Erstellungund Verteilungder Broschüre¹Ant-
worten zur Agenda 2010ª vom November
2003verwendetworden?

Antwort desChefsdesPresse-und Informationsamtesund
Sprechersder Bundesregierung, StaatssekretärBØlaAnda
vom 16.Januar 2004

Für die Herstellung, den Vertrieb und die Bewerbungwurden insge-
samtbrutto 1467889,92Euro ausgegeben.

2. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Warum druckt die Bundesregierung ± vor dem
Hintergrund der für die Bundesregierung gel-
tendenCorporate-Design-Richtlinienfür Print-
medien,die im CD-Manual für Printschriften
die Titelgestaltung von Informationsbroschü-
ren festlegen,wonach auf den Titelseitendie
Bildwortmarke der Bundesregierung ausge-
richtet sein muss, die Titelgestaltung einen
sachlichen und ruhigen Aufbau aufweisen
muss, der Broschürenrücken im oberen Teil
alsweiûerFond für die Bildwortmarkeverblei-
ben und die Farbigkeit auf dem Broschüren-
rücken reduziert sein muss ± die Broschüre
¹Antworten zur Agenda 2010ª vom Novem-
ber 2003mit einemrot gehaltenenUmschlags-
papier ohne die Bildwortmarke der Bundesre-
gierungab, welchesicherstauf der Innenseite
(Seite2 der Broschüre)wiederfindet?

Antwort desChefsdesPresse-und Informationsamtesund
Sprechersder Bundesregierung, StaatssekretärBØlaAnda
vom 16.Januar 2004

Das Corporate Design der Bundesregierung (CD) schreibtden Ein-
satzdesLogos auf der Titelseitevon Printprodukten nicht zwingend
vor, sondernlegt u.a. Regelnfür denFall fest,dassesauf der Titelsei-
te eingesetztwird. Es warengestalterischeGründe ± im vorliegenden
Fall dasDIN A 6 Format ±, die einePlatzierungdesLogosauf der In-
nenseitesinnvollerscheinenlieûen.

3. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Hat BundeskanzlerGerhardSchrödervor kur-
zemdemin die Schweizausgewandertendeut-
schenMultimillionär und RennfahrerMichael
Schumacherzu neuerlichem beruflichem Er-
folg gratuliert und gehörtMichael Schumacher
gemäû der ¾uûerung von Bundeskanzler
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Gerhard Schröder in der ¹Bild am Sonntagª
vom 21.Dezember 2003 zu den Sportlern,
deren Verhalten er für ¹unpatriotischª hält,
mit denenman ¹keinen Staat machenª kann
und derenVerhaltennachAuffassungdesBun-
deskanzlers¹gesellschaftlichª geächtetwerden
sollte?

Antwort desChefsdesBundeskanzleramtes,Staatssekretär
Dr. Frank-W alter Steinmeier
vom 8. Januar 2004

Der Bundeskanzler gratuliert allen deutschen Sportlerinnen und
Sportlern, die bei internationalen Wettbewerben wie Welt- und
Europameisterschaften den Titel gewonnen bzw. Medaillenränge
belegthaben.

So beglückwünschte er auchMichael Schumacher, der zum sechsten
Male Weltmeisterin der Formel 1 gewordenwar.

4. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

War Bundeskanzler Gerhard Schrödervor der
Ernennungvon Dr. Manfred Stolpezum Bun-
desministerfür Verkehr, Bau-und Wohnungs-
wesen das rechtskräftige Urteil des Bundes-
gerichtshofes vom 16.Juni 1998 (Az. VI ZR
205/97), nach dem behauptet werden darf,
Dr. Manfred Stolpeseials¹,IM Sekretär ǜber
20 Jahreim Diensteder Stasiª aktiv gewesen,
bekannt, und wenn ja, welcheSchlüssezieht
der BundeskanzlerausdiesemUrteil?

Antwort desChefsdesBundeskanzleramtes,Staatssekretär
Dr. Frank-W alter Steinmeier
vom 20.Januar 2004

Die Bundesregierungkommentiert Gerichtsentscheidungen in zivil-
rechtlichenStreitigkeitenvon Mitgliedern desBundeskabinetts grund-
sätzlichnicht.

5. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

War Bundeskanzler Gerhard Schrödervor der
Ernennungvon Dr. Manfred Stolpezum Bun-
desministerfür Verkehr, Bau-und Wohnungs-
wesendas rechtskrüftige Urteil des Kammer-
gerichtsBerlin vom 10.Dezember1993(Az. 9
U 5936/93),nachdemDr. Manfred Stolpeals
¹Stasi-Spitzelª bezeichnetwerden darf, ¹der
nach der Wende in der Politik Karriere
machtª bekannt,und wennja, welcheSchlüsse
ziehtder Bundeskanzler ausdiesemUrteil?
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Antwort desChefsdesBundeskanzleramtes,Staatssekretär
Dr. Frank-W alter Steinmeier
vom 20.Januar 2004

SieheAntwort auf Frage4.

6. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung dasErgebnisbzw.der
Stand des Verfahrens beim Bundesverfas-
sungsgerichtbekannt, mit dem Dr. Manfred
Stolpe,Bundesminister für Verkehr, Bau-und
Wohnungswesen,sichgegendie rechtskräftige
Entscheidung des Bundesgerichtshofes ge-
wandt hat, wonach behauptetwerden durfte,
er sei ¹über 20 Jahre als ,IM Sekretär` im
Diensteder Stasiªaktiv gewesen?

Antwort desChefsdesBundeskanzleramtes,Staatssekretär
Dr. Frank-W alter Steinmeier
vom 20.Januar 2004

Gleichesgilt für noch nicht abgeschlosseneVerfahren über Verfas-
sungsbeschwerden.

7. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit sind Presseberichte zutreffend, wo-
nach durch den Rückzug desBundesausder
Kulturstiftung der Länder der Anteil desBun-
desan der Finanzierungder Stiftung in Höhe
von 8 Mio. Euro für andereAufgabenverfüg-
bar ist (Quelle:BERLINER MORGENPOST
vom 22.Dezember 2003), und in welchem
Umfang plant die Bundesregierung dieseMit-
tel auchkünftig für bundesstaatliche Aufgaben
zur SicherungdesnationalenkulturellenErbes
einzusetzen?

Antwort der Beauftragtender Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 13.Januar 2004

Der Bund hat das Abkommen über die Mitwirkung des Bundesan
der Kulturstiftung der Länder fristgerechtzum31.Dezember2005ge-
kündigt. Die Kündigung wird zum 1. Januar2006wirksam. Insoweit
werden durch den Rückzug des Bundesaus der Kulturstiftung der
Länder keine Mittel zur anderweitigenVergabefrei. Der Bund wird
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist entsprechendder Empfehlung
desBundesrechnungshofeszur Kulturstif tung der Länder prüfen, wel-
che Einrichtungen und Vorhabenkünftig durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien selbstoder über die Kultur-
stiftungdesBundesgefördertwerden.
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8. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

Was plant die Bundesregierung mit der allge-
meinbildenden und wissenschaftlichen Biblio-
thek des Deutschlandhauses,welcheseit Auf-
lösung der Stiftung Deutschlandhauszum
31.Dezember1999 in Kisten in einer Lager-
halle in Berlin-Spandau zu verrotten droht,
und an welcher der treuhändischeVerwalter,
das DeutscheHistorische Museum, eine von
der Bundesrepublik Deutschland getragene
GmbH, angeblichkein Interessehat?

Antwort der Beauftragtender Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 20.Januar 2004

Bei Auflösungder Stiftung Deutschlandhauszum 31.Dezember1999
wurdedie stiftungseigene Spezialbibliothek(ca.20000Bände)im We-
geeiner Schenkung an dasDeutscheHistorischeMuseum(DHM) in
Berlin übereignet. Die Schenkung erfolgteunter der Auflage,die Spe-
zialbibliothek zunächstgeschlossenin einemDepot desMuseumsin
Berlin-Spandau zwischenzulagern und für dasvom Bund der Vertrie-
benen geplante ¹Zentrum gegen Vertreibungenª vorzuhalten. Das
DHM hat entsprechendder Auflage die Bibliothek sach-und fachge-
recht zusammenmit demeingepackteneigenenBibliotheksbestandin
einer beheiztenHalle in Berlin-Spandau eingelagert. Keinesfallskann
davondie Redesein,dassder Bestandzu ¹verrotten drohtª.

9. Abgeordneter
Matthias
Sehling
(CDU/CSU)

Ab wann wird die allgemeinbildende und wis-
senschaftlicheBibliothek desDeutschlandhau-
ses für die Interessentenwieder zugänglich
sein?

Antwort der Beauftragtender Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 20.Januar 2004

Im Hinblick auf die mit der SchenkunggetroffeneAuflage, die Spe-
zialbibliothek für dasvom Bund der VertriebenengeplanteZentrum
gegenVertreibungenvorzuhalten,wartetdasDHM auf eineEntschei-
dung desBundesder Vertriebenenüber die Pläneder Errichtung ei-
nes¹Zentrums gegenVertreibungenªund wird bis zu einer abschlie-
ûendenEntscheidungüberdie Aufstellung der Bibliothek desehemali-
genDeutschlandhausesweiterhin für einesachgerechteLagerungder
BibliotheksbeständeSorgetragen.
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

10. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Sind der BundesregierungÜberlegungen von
US-Dienststellenbekannt,in Mannheimstatio-
nierte US-Truppenim RahmengeplanterVer-
legungenvon US-Truppenvon Deutschlandin
neueNATO- und EU-Mitgliedstaatenim östli-
chenEuropa abzuziehen,und wenn ja, ist die
Bundesregierung in solcheGesprächeeinbezo-
gen?

Antwort der StaatsministerinKerstin Müller
vom 22.Januar 2004

Die US-Administration arbeitet an einer Anpassungdes weltweiten
Stationierungskonzeptsder US-Streikräfte. Im Rahmenvon Konsulta-
tionen unterrichtete sieim DezembervergangenenJahresdie Bundes-
regierungund die betroffenenBundesländer über den Standder Re-
formüberlegungen.Konkrete EntscheidungenübereinzelneStandorte
warennachAussageder US-AdministrationzumdamaligenZeitpunkt
noch nicht getroffen worden.Daran hat sich nach jüngstenInforma-
tionen nichts geändert.Die US-Administration hat zugesagt,sowohl
die Bundesregierungals auch die Bundesländer im weiterenVerlauf
desEntscheidungsprozesseserneutzu konsultieren.

11. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit hat das zwischender Bundesregie-
rung und der Regierungder RussischenFöde-
ration am 10.Dezember 2003 geschlossene
AbkommenüberErleichterungen im Reisever-
kehr zu einer Lösung der bisher durch Ab-
schaffungder humanitärenVisa bestehenden
Problemebei der Einreise von Hilfsorganisa-
tionen in die RussischeFöderation, bezogen
auf Personenund Hilfsgüter, geführt, und lie-
gender Bundesregierung Erkenntnissevor, ob
diesbezüglichin allenVerwaltungsbezirkender
RussischenFöderationgleichverfahrenwird?

Antwort desStaatsministers HansMartin Bury
vom 19.Januar 2004

Das Deutsch-Russische Abkommen über Reiseerleichterungenmuss
in Russlandnoch von der Duma ratifiziert werden;eine Reihe von
russischenGesetzenmuss geändert werden. Trotzdem wird es seit
dem1. Januar2004vorläufig angewendet.Deutschlandund Russland
haben ihre Auslandsvertretungenweltweit über den Inhalt des Ab-
kommensunterrichtet und sie angewiesen,dasAbkommen ab sofort
zu beachten.

Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen wurden auf Betreiben
der deutschenSeitein denKreis der Personenaufgenommen,die von
demAbkommenbegünstigtwerden.Erleichterungen bei der Visumer-
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teilung (Gebührenfreiheit, Erteilung innerhalbvon drei Arbeitstagen)
könnengewährtwerden,wenndie geplantenHilfslieferungenvon den
zuständigenrussischenBehördengenehmigtwurden.

Aufgrund der Kürze der Zeit liegenbishernochkeineErfahrungswer-
te über die Anwendung des Abkommensvor. Insbesondere gibt es
noch keine Rückmeldungen humanitärer Hilfsorganisationen oder
Hinweisedarauf,dassdasAbkommennicht unterschiedslosim gesam-
ten Staatsgebietangewendetwird.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

12. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über den Umfang krimineller Aktivitäten
italienischer Mafia-Organisationenin Deutsch-
landvor, und welcheMaûnahmenzur Eindäm-
mung dieserAktivitäten ergreift die Bundesre-
gierungauf nationalerund europäischerEbene
(vgl. DIE WELT vom 9. Oktober 2003 und
Neue Osnabrücker Zeitung vom 24. Juni
2003)?

Antwort desStaatssekretärs Lutz Diwell
vom 12.Januar 2004

Die Aktivitäten krimineller Organisationen und Strukturen in
Deutschlandwerden jährlich im Lagebild OrganisierteKriminalität
(Bundeslagebild OK) desBundeskriminalamtes(BKA) dargestellt.

Die angeführtenPresseveröffentlichungen(DIE WELT vom 9. Okto-
ber 2003und NeueOsnabrückerZeitungvom 24.Juni 2003)basieren
auf verschiedenen Quellen, zum Teil sind sie dem Lagebild Organi-
sierteKriminali tät 2002entnommen.

Im Jahr 2002 wurden 203 italienischeTatverdächtigeermittelt. Ihr
Anteil andenTatverdächtigen(insgesamt)betrug3,0%.Der Anteil an
dennichtdeutschenTatverdächtigenbetrug5,3%.Damit stelltenitalie-
nische Tatverdächtige(nach türkischen, polnischenund litauischen
Tätergruppen)die viertstärkstenichtdeutscheTatverdächtigengruppe.
Das OK-Potenzial italienischer OK-Gruppierungen lag deutlich über
dem Durchschnitt aller Gruppierungen.Festgestelltwurden Bezüge
italienischer Gruppen zur CosaNostra, zur 'Ndrangheta,zur Camor-
ra, zur SacraCoronaUnita sowiezur Stidde.

Im Bereichder ItalienischenOrganisiertenKriminali tät (IOK) ist de-
liktsübergreifendes Verhalten besondersausgeprägt. Schwerpunkte
der kriminellen Aktivitäten stellten 2002 die Kriminalitätsbereiche
Rauschgifthandel sowie Wirtschafts- u. Eigentumskriminalität dar.
Beim Rauschgifthandel nahmeninsbesondere der Kokainhandelund
-schmuggeleine dominierendeRolle ein. Bei Wirtschaftskriminalität
bildeten Betrugsdelikteeinen Schwerpunkt.Darüber hinaus wurden
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Straftaten aus den Bereichenillegale Arbeitnehmerüberlassungund
Steuerdelikteermittelt.

EineumfassendeDarstellung ist demLagebildOrganisierteKriminali-
tät 2002zu entnehmen.

Bereitsseit Beginn der 90er Jahre ist die IOK ein Schwerpunktder
Verbrechensbekämpfungim Rahmender Zentralstellenaufgabendes
Bundeskriminalamtes.Die Berichte in den Zeitungenspiegelndaher
eine bereits länger bekannteund intensiv bekämpfte Erscheinungs-
form der organisiertenKriminali tät wider.

Das erstestrategischeAuswertungsprojekt desBundeskriminalamtes
¹Italienische OrganisierteKriminalität in Deutschlandª führte 1993
zu konkretenAussagenzu Art und Umfang der Aktivitäten kriminel-
ler Vereinigungen nach Art der Mafia in Deutschland,regionalen
Schwerpunktenin verschiedenen Bundesländernund zu den Bezie-
hungendieserGruppierungenzu denHerkunftsregionenin Italien.

Zur Verbesserungder Kooperation desBKA mit denitalienischen Po-
lizeibehörden wurde 1993 ein Kooperationsvertragmit der italieni-
schenzentralenAntimafia-Ermittlungs-Direktion (Direzione Investi-
gativaAntimafia ± DIA) geschlossen.Des Weiterenwurdenständige
Verbindungsbeamteder DIA und der italienischen Staatspolizeizum
BKA entsandt.

Seit 1994 sind darüber hinaus permanentzwei Verbindungsbeamte
desBKA in Rom zur Koordinierung und Beschleunigung desInfor-
mationsaustauschesmit denitalienischenPolizeibehördeneingesetzt.

In Kooperation desBKA mit der DIA und denPolizeiender Bundes-
länderwurdemit Zustimmung der Bund-Länder-KommissionOrgani-
sierte Kriminalit ät, die sich mit der Koordination der polizeilichen
Maûnahmenin Bund und Ländern im Bereichder Bekämpfung der
organisiertenKriminali tät befasst,dasoperativeAuswertungsprojekt
AGIG (Arbeitsgruppe ItalienischeGruppierungen)durchgeführt.

Auf der Grundlage der gewonnenenErkenntnissewurden im BKA
und in verschiedenen Bundesländern Ermittlungsverfahren gegen
diesekriminellenStruktureneingeleitetund mit Erfolg abgeschlossen.

BesondereErscheinungsformen der IOK führten zur Durchführung
weitererAuswerteprojekte,z.B. zum Projekt CASA, dassichmit der
Rolle italienischerOK-Strukturen im deutschenBaugewerbe, insbe-
sondereim Bereich der illegalen Arbeitnehmerüberlassungund der
Abgabenhinterziehung,befasste.

Hierzu wurdenmehrereErmittlungsverfahren beim BKA und vor al-
lem in den Bundesländerngeführt, die positiv abgeschlossen werden
konnten.

Weiterhin wurde vom BKA dasAuswerteprojekt CARUSO durchge-
führt. Ziel desProjekts war die Abschöpfungder Informationen zur
IOK in Deutschlandvon Kronzeugender italienischenJustizmit dem
Ziel der Initiierung von Ermittlungsverfahren in Deutschlandund der
Durchführung von Zielfahndungsmaûnahmennach flüchtigen Mit-
gliedernder IOK.
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Es wurden über 300 Kronzeugenbefragt, die konkrete Aussagenzu
Aktivitäten italienischerkrimineller mafioser Vereinigungen und zu
flüchtigen Mitgliedern dieser Gruppierungen machen konnten. Es
wurden mehrereStrafverfahren in Deutschlandeingeleitet,in denen
auchKronzeugen alsZeugengehörtwurden.

Mit Haftbefehl der italienischen Jusitzbehörden gesuchteMitglieder
von OK-Gruppierungen wurden nach gezieltenFahndungsmaûnah-
menfestgenommenund nachItalien ausgeliefert.

WegendeshohenGefährdungspotenzialsder ItalienischenOrganisier-
ten Kriminalit ät, den deliktsübergreifenden Aktivitäten, der hohen
Konspiration der Täter und der besonderenErscheinungsformen der
organisiertenKriminalität richtetendie Polizeiender Länder und das
BKA spezielleOK-Dienststellen auf allen Organisationsebenen der
Kriminalpolizei sowiespezielleDatensammlungenein.

Des Weiteren wurden gemeinsameErmittlungsgruppen der Polizei
und desZolls zur Bekämpfungder Rauschgiftkriminalität gegründet.

Durch gesetzgeberischeMaûnahmen (z.B. NovellierungdesGeldwä-
schegesetzes,Einführung des §129b StGB), die Gremienarbeit zur
Koordinierung der polizeilichenBekämpfungsmaûnahmen(Innenmi-
nisterkonferenz, AG Kripo, Kommission Organisierte Kriminalität
u.a.), sowie beispielsweise die Erweiterung der Zuständigkeitendes
Bundesgrenzschutzes in Teilbereichen der OK die erforderlichen
Grundlagenzur Verbesserungder OK-Bekämpfung wurdenbzw.wer-
dengeschaffenund ständigverbessert.

Im internationalenBereichwird durch den Aufbau desEuropäischen
JustiziellenNetzes,erforderlicheMandatserweiterungenfür Europol,
die Teilnahme an internationalen Gremien und Konferenzen, die
Einführung des europäischenHaftbefehls und insbesonderedurch
den Ausbau der polizeilichen Beziehungenzwischen Italien und
DeutschlandeineengeKooperation im Bereichder Bekämpfungder
IOK erreicht.

Zur Intensivierungder bilateralenZusammenarbeitmit Italien bei der
Bekämpfung der IOK wurde im Jahr 2002eineKooperationsabspra-
che zwischendem BKA und dem Raggruppamento Operativo Spe-
cialedei Carabinieri (R.O.S.)geschlossen.

Die R.O.S. ist eine Spezialdienststelle der Carabinieri zur Bekämp-
fung der OK mit einer Zentralstelle in Rom und nachgeordneten
Auûenstellenan den Brennpunktender OK in Italien. Die intensive
Kooperation desBKA mit der DIA auf Basisder 1993geschlossenen
Vereinbarungbleibt davonunberührt.BeideKooperationsmöglichkei-
ten werdenkomplementärgenutzt.

Nebender Zusammenarbeit mit Polizeibehördenist die Kooperation
mit der Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A., Nationale Anti-
mafia-Staatsanwaltschaft)unter Einbindung der Generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt/Ma in ein weiterer Eckpfeiler für die Informations-
gewinnungund die Bekämpfung der IOK in Deutschland. In enger
Abstimmungmit den ermittelnden Länderdienststellen werdenSach-
verhalte mit Informationen der D.N.A. angereichert. Der Schwer-
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punkt liegt dabei auf der Erkennung und Bekämpfung italienischer
OK-Gruppierungenin Deutschland.

Der unmittelbare Kontakt mit der D.N.A. erleichtert die Durchfüh-
rung internationaler Rechtshilfeersuchender deutschenJustizbehör-
denin Ermittlungsverfahren gegenGruppierungender IOK sowiedie
Initiierung von so genanntenSpiegelverfahrenbei den italienischen
Justizbehördengegen die in Italien aufhältigen Mitglieder dieser
Strukturen.

Dies fördert gleichzeitigdie notwendigeenge Zusammenarbeit der
deutschenund italienischen Polizeibehörden.

13. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

WelchenSinn und Zweckverfolgt die Bundes-
regierung mit der ausweislichdes Artikels in
der ¹WELTª vom Donnerstag,dem 8. Januar
2004 (S.4) vom Bundesminister des Innern,
Otto Schily, erhobenenForderung, zur Auf-
klärung und Verfolgung der Briefbombenan-
schlägeauf Europaabgeordnete,den Präsiden-
ten der EuropäischenZentralbank, Jean-Clau-
de Trichet, sowieandereEU-Institutionen eine
europäischeErmittlungsgruppe einzurichten,
und auf welcher Rechtsgrundlage soll die
Gründung dieser europäischenErmittlungs-
gruppebasieren?

14. Abgeordneter
Stephan
Mayer
(Altötting)
(CDU/CSU)

WelcheVorteile werdenin einerderartigeneu-
ropäischenErmittlungsgruppe gegenüberden
nationalenStrafverfolgungsbehördengesehen,
und wann soll eine derartige europäischeEr-
mittlungsgruppewiederaufgelöstwerden?

Antwort desStaatssekretärs Lutz Diwell
vom 21.Januar 2004

Vorbemerkung

Vorab ist darauf hinzuweisen,dassdie in dem Artikel der ¹WELTª
vom Donnerstag,dem8. Januar2004zitierte AussagedesBundeskri-
minalamtes(¹Es mussdavon ausgegangenwerden,dasssich weitere
mit SprengstoffverseheneBriefsendungenim Postversand befinden.ª)
in dieser Form durch den Zeitablauf überholt ist. Sie stammt aus
einemBericht desBundeskriminalamtesvom 29.Dezember2003.Zu
diesemZeitpunkt befandensich± wie die in der Folge bei EU-Parla-
mentariern eingegangenen Sendungenbestätigt haben ± tatsächlich
weiteremit SprengstoffverseheneSendungender Serie,die ausnahms-
los zwischendem 22. und 24.Dezember 2003 aufgegebenworden
sind,im Postversand.
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Zu Frage13

Mit der Forderung nach einer europäischenErmittlungsgruppe ver-
folgt die Bundesregierung dasZiel, alle geeignetenund erforderlichen
Maûnahmen zur Aufklärung und Verfolgung der Briefbombenan-
schlägezu ergreifenund die Sicherheitder europäischenEinrichtun-
genund ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Zu diesemZweck ist am 5. Januar 2004 zunächstein Ad-hoc-Team
sachkundigerPolizeibeamterder betroffenen Staatenund Europols
eingerichtetworden.Es dient der Zusammenführung und Bewertung
aller vorhandenenInformationen. Das Ad-hoc-Teamsoll ferner eine
Entscheidungüber die Einrichtung einer europäischenErmittlungs-
gruppe vorbereiten. Nach Einrichtung einer europäischenErmitt-
lungsgruppekönntender Datenaustauschund die Vernetzungder Er-
kenntnisseausdenverschiedenen Staatendurch die Einrichtung einer
gemeinsamen Analysedatei bei Europol weiter verbessertwerden.
Eine europäischeErmittlungsgruppe bietet zudem einen geeigneten
Rahmenfür einenochintensivereAbstimmungder in denbetroffenen
StaatengeplantenoperativenMaûnahmen.

Für internationalbesetzteErmittlungsgruppengeltendie Grundsätze
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Solche Ermittlungs-
gruppenkönnennachdeutschemrecht auf der Grundlageeiner Ein-
zelvereinbarung eingesetztwerden(§59 desGesetzesüber internatio-
nale Rechtshilfein Strafsachen);sie werdennach Abschlussder Er-
mittlungen aufgelöst.Zu nennenist in diesemZusammenhang ferner
der RahmenbeschlussdesRatesder EuropäischenUnion vom 13. Ju-
ni 2002übergemeinsameErmittlungsgruppen.

Zu Frage14

Auf die Antwort zu Frage13wird verwiesen.

15. Abgeordneter
Klaus
Riegert
(CDU/CSU)

Welche stichhaltigenGründe haben die Bun-
desregierung veranlasst, für eine Verlegung
der Eröffnungsfeier der Fuûball-Weltmeister-
schaft 2006 von München nach Berlin einzu-
treten, und welche dieser Gründe sprechen
ausschlieûlichfür Berlin?

16. Abgeordneter
Klaus
Riegert
(CDU/CSU)

Wie hochbeziffertdie Bundesregierung die zu-
sätzlichenKosten der von ihr geplantenVerle-
gung der Eröffnungsveranstaltung der Fuû-
ball-Weltmeisterschaft 2006 von München
nach Berlin für den Transport, die Unterbrin-
gung, Bewirtung und Sicherheit der Gäste,
und wie verbindetsiediesmit demvon ihr ver-
kündetenGebot zum sparsamenUmgang mit
öffentlichenGeldern?
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17. Abgeordneter
Klaus
Riegert
(CDU/CSU)

Hält esdie Bundesregierung für glaubwürdig,
auf der einen Seite die BewerbungLeipzigs
um die Austragungder OlympischenSommer-
spiele2012u.a.mit einerAbkehr vom ¹Gigan-
tismusªund Spieleder kurzenWegealsAllein-
stellungsmerkmale zu unterstützen, anderer-
seitsdie Eröffnungsveranstaltungder Fuûball-
Weltmeisterschaft 2006 vom Eröffnungsspiel
trennenzu wollen,und teilt siedie Auffassung,
dassdie Verlegungder Eröffnungsfeier gegen
die o.a.Merkmale verstöût?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Ute Vogt
vom 15.Januar 2004

Der DeutscheFuûball-Bund(DFB) als Ausrichter der Fuûball-Welt-
meisterschaft 2006 hat gegenüberdem VeranstalterFIFA zugesagt,
unmittelbar vor dem Eröffnungsspiel im Stadion ¹im üblichen Rah-
menª eine Eröffnungszeremonie zu veranstalten.Diese Zusagesteht
nicht in Frage.

Unabhängigdavonwird darübernachgedacht,ob sichDeutschland±
u.a. nach dem Vorbild der Fuûball-Weltmeisterschaftin Frankreich
(1998) ± einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der Welt mit einer an-
sprechendenFeier als weltoffenes, gastfreundlichesund interessantes
Gastgeberland präsentierensollte. Insofern gehtesnicht darum, eine
Feier von München nach Berlin zu verlegen,sondernum die Frage,
ob es neben der Eröffnungszeremonie vor dem Eröffnungsspiel im
StadioneinezusätzlicheVeranstaltung gebensoll, um für unserLand
die herausragende Chancezu nutzen,dassdie Welt auf Deutschland
blickt.

Diese Frage ist ± einschlieûlich des damit verbundenenfinanziellen
Aufwandes ± noch nicht abschlieûendgeklärt. Aber wenn sich
Deutschlandals Gastgeberder Welt präsentiert,so kann eine solche
Feier nachüberwiegender Auffassungnur in der Hauptstadt stattfin-
den.Die Feier in Frankreichfand selbstverständlich in Parisstatt und
nicht in Lyon oderMarseille.

VergleichezwischenOlympischenSpielen(Gastgeberist immer eine
Stadt)und Fuûball-Weltmeisterschaften(Gastgeberist ein Land) hin-
ken mitunter. Es ist kein Gigantismus, wenn sich dasGastgeberland
Deutschlandanlässlichder Fuûball-Weltmeisterschaft als attraktiver
Standortpräsentiert,sonderneswäreim GrundeeineverpassteChan-
ce diesnicht zu tun. Da eshierüberkeineEntscheidunggegebenhat,
einesolchePräsentationin München,Berlin oder anderswodurchzu-
führen,handeltessichohnehinnicht um eineVerlegung.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

18. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Welchewirtschaftlichenund strukturellenFol-
gen erwartet die Bundesregierung für die Re-
gion Düsseldorf angesichtsder bis zum Jahr
2010umzusetzenden Verlagerungder gericht-
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lichen Zuständigkeitenbei Patentstreitigkeiten
vom Land-bzw.Oberlandesgericht Düsseldorf
auf ein zentralesEuropäischesPatentgerichtin
Luxemburg?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 21.Januar 2004

Eine Verlagerungder gerichtlichen Zuständigkeitenfür Patentstreitig-
keiten weg von der deutschenGerichtsbartkeit, für die der Gerichts-
standortDüsseldorfexemplarischgenanntwird, hin zu einer europä-
ischenGerichtsbarkeitist nicht geplant.Es wird vielmehrim Rahmen
der Verhandlungenüber eine Gemeinschaftspatentverordnung über
die Neugründung einer zusätzlichen Gerichtsbarkeitauf europäischer
Ebenediskutiert, die dannaberausschlieûlichfür die neuzu schaffen-
denGemeinschaftspatentezuständigwäre.Insoweitwürdeessichalso
um eine zusätzlicheSchutzmöglichkeit für die Patentnutzerhandeln;
danebenblieben das nationale Patentsystemund das Bündelpatent-
systemdesEuropäischenPatentübereinkommensbestehen.Für Strei-
tigkeiten, die ein nationalesPatent oder ein europäischesBündel-
patentzum Gegenstandhaben,bleibenalsoweiter die nationalen und
damit auchdie DüsseldorferGerichtezuständig.

Ob langfristig eine gewisseVerlagerungder Patentanmeldungen weg
vom nationalen und europäischenBündelpatent hin zum Gemein-
schaftspatent stattfindenwird, hängtstark von der Ausgestaltung des
Gemeinschaftspatents,insbesondere dessenKosten und Effizienz, ab.
Dies lässtsich derzeit noch nicht beurteilen,weil die Verhandlungen
hierzunochnicht abgeschlossensind.

19. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung vereinbart bzw.
unterstützt sie im Gegenzugzu der o.g. Ver-
lagerung nach Luxemburg strukturelle Aus-
gleichsmaûnahmen(etwadie Verlagerungvon
Behörden)für die RegionDüsseldorfbzw. für
andereRegionenin Deutschland,und wennja,
welchesinddies?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 21.Januar 2004

Wie bereitszu Frage18 ausgeführt,handeltessichnicht um eineVer-
lagerungvon Zuständigkeiten. Das LandgerichtDüsseldorfwird wie
bisherfür Patentstreitigkeitenübernationaleund europäischeBündel-
patentezuständigsein.Beim EuropäischenGericht ersterInstanz,das
seinenSitz bereits in Luxemburg hat, würde lediglich gemäû Arti-
kel 225a EG-Vertrag eine zusätzlicheKammer eingerichtetwerden,
die dann aber ausschlieûlichfür Streitigkeiten über Gemeinschafts-
patentezuständigwäre.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

20. Abgeordneter
Dr. Heinrich L.
Kolb
(FDP)

Wie ist die Forderung in §14 Abs.4 Nr. 4
Umsatzsteuergesetznach einer ¹fortlaufenden
Nummerª für Rechnungenzu verstehen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 14.Januar 2004

Durch das Steueränderungsgesetz2003 wurden die Bestimmungen
der Richtlinie 2001/115/EG (Rechnungsrichtlinie) zum 1. Januar
2004in nationalesRecht umgesetzt.Gemäû§14 Abs.4 Satz1 Nr. 4
Umsatzsteuergesetz(UStG) ist in der Rechnung eine fortlaufende
Nummer mit einer oder mehrerenZahlenreihen,die zur Identifizie-
rung der Rechnungvom Rechnungsausstellereinmaligvergebenwird
(Rechnungsnummer)anzugeben.Über §15 Abs.1 Satz1 Nr. 1 UStG
ist die Angabe der Rechnungsnummer Voraussetzungfür den Vor-
steuerabzugbeimLeistungsempfänger.

21. Abgeordneter
Dr. Heinrich L.
Kolb
(FDP)

Wie kann die Forderung nach einer ¹fortlau-
fendenNummerª erfüllt werden?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 14.Januar 2004

Zu den sichausder Umsetzungder Rechnungsrichtlinie in nationales
Rechtergebenden Zweifelsfragen ist zeitnah± noch im Januar2004±
die VeröffentlichungeinesBMF-Schreibensgeplant,dasauchAussa-
gen zur Angabe und Gestaltungder durch den Rechnungsaussteller
zu vergebendenRechnungsnummer enthält.

Um der Wirtschaft ausreichendZeit für die Umsetzungder sich aus
demSteueränderungsgesetz2003ergebendenNeuerungenim Bereich
der Rechnungsausstellungzu geben,wurde am 19.Dezember2003
ein mit denoberstenFinanzbehördender Länder abgestimmtesBMF-
Schreiben(IV B 7 ± S 7300± 75/03) veröffentlicht, wonachesbeim
Leistungsempfänger für ZweckedesVorsteuerabzugesnicht zu bean-
standenist, wenn eine bis zum 30.Juni 2004 ausgestellteRechnung
noch nicht alle neu durch dasSteueränderungsgesetz2003eingeführ-
ten Pflichtangabenenthält. Hierzu gehört auch die Rechnungsnum-
mer.

22. Abgeordneter
Dr. Heinrich L.
Kolb
(FDP)

Inwieweit sind die Unternehmen frei, Num-
mernkreisefür ihre Rechnungenselbstfestzu-
legen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 14.Januar 2004

SieAntwort zu 21.

23. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Treffen Pressemeldungenzu,wonachder Staat
aufgrundgefälschterKindergeldabrechnungen
mehrereMrd. Euro zuviel an Kindergeld aus-
gezahlthat (vgl. DER SPIEGEL vom 6. De-
zember2003)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 21.Januar 2004

Durch Prüfungen bei einzelnenFamilienkassen konnten Fehler bei
der Durchführung desFamilienleistungsausgleichsfestgestelltwerden.
In den meistenFällen waren jedochkeine unberechtigtenZahlungen
zu Lastender öffentlichenHaushalteermittelbar.Ein Missbrauchsver-
dacht infolge statistischerErkenntnisse± geringereZahl statistisch
nachgewiesenerKinder als derjenigen, für die Kindergeld gezahlt
wird ±, auf den sich Pressemeldungen bezogen,konnte im Rahmen
der bisherigenUntersuchungen nicht bestätigtwerden.Insbesondere
konnte die Gröûenordnung desin Pressemeldungen beziffertenAus-
fallrisikos (1 Mrd. Euro) nicht verifiziert werden.Aufgrund von Er-
fahrungenbei Familienkassender Bundesagentur für Arbeit ist eher
auf einengeringenMissbrauchsumfangzu schlieûen.

Der Anstiegder Kindergeldausgabenkönntevor allemdurch einege-
stiegeneAnzahl von Kindern, die das18.Lebensjahrvollendethaben
und Arbeit suchen,sowie durch die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofeszur Berücksichtigung von Ausbildungskosten verursacht
sein. Darüber hinauskann nicht ausgeschlossenwerden,dasseinige
Familienkassen öffentlicher Arbeitgeber keine statistischenMeldun-
genabgeben.DerenKindergeldzahlungenwürdensichinfolgeder Ab-
rechnungüber dasLohnsteueraufkommengleichwohlin denGesamt-
ausgabenniederschlagen. Sich hierausergebendeDifferenzen stellen
keinen Nachweisfür die Missbräuchlichkeit des Kindergeldbezuges
dar.

24. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wenn ja, waswird die Bundesregierung unter-
nehmen,um diesin Zukunft zu verhindern?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 21.Januar 2004

Zur Missbrauchsverhütungbzw.-bekämpfungwerdenim bestehenden
SystemnebeneinemMeldedatenabgleich zwischenden Meldebehör-
denund denFamilienkassen der Bundesagentur für Arbeit Prüfungen
desBundesrechnungshofsbei den öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern
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und vor allem Fachgeschäftsprüfungen durch das Bundesamt für
Finanzendurchgeführt.Letztere wurden zu Beginn desJahres2003
massiverhöht.

Die geschildertenFeststellungenwarenim Herbst 2002Anlassdafür,
eineinterministerielleArbeitsgruppe unter BeteiligungdesBundesmi-
nisteriumsder Finanzen,desBundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit und des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen
und Jugendzu initiieren, die ihre Arbeit im 1. Quartal2003aufgenom-
men hat und beabsichtigt,im Frühjahr 2004 ihren Abschlussbericht
vorzulegen.Die Ergebnisse sollenauchin die Initiative Bürokratieab-
baueingebracht werden.

Ziel der Arbeitsgruppeist es,Optimierungsansätzein denBereichen

· materiell-rechtlicherAnspruchsrahmen

· Standardisierung der Bearbeitung

· Organisation und

· Ausübungder Fachaufsicht

zu entwickeln.

25. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

WelcheKontrol lmechanismenstehender Bun-
desregierung hierfür zur Verfügung?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 21.Januar 2004

Auf die Beantwortung der Frage24wird verwiesen.

26. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Washat dazugeführt,dassauf der Homepage
des Bundesministeriums der Finanzen ein
nicht mit dem Gesetzzur Förderungder Steu-
erehrlichkeitübereinstimmendesFormular ein-
gestelltwurde(BerichtdesHandelsblattesvom
14. Januar 2004 ¹Neue Panne im Bundesfi-
nanzministerium ± FalschesInternetformular
zur Steueramnestie gefährdet Straffreiheit ±
Zweiter Fehler innerhalbwenigerTageª), und
wurdediesesFormular inzwischenersetzt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 21.Januar 2004

Der vom Bundesministerium der Finanzenauf seinerInternet-Home-
page angebotene,mit den oberstenFinanzbehördender Länder im
Detail abgestimmte Vordruck ist korrekt. Zahlreiche Anrufe von
Rechtsanwälten und Steuerberaternbelegen,dasser von denNutzern
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richtig verstandenund auchangenommen wird ± wie im Übrigen das
¹Handelsblattª selbstauchnoch am 13.Januar2004berichtete.Von
einer ¹Panneª im Bundesministerium der Finanzenkann also keine
Redesein.

Der Bericht des¹Handelsblattesª vom 14.Januar2004hat nicht be-
rücksichtigt, dassdie vom Strafbefreiungserklärungsgesetz± StraBEG
± vorgegebene Ermittlung der Einnahmen allein dem Erklärenden
obliegt und im Vorfeld der Abgabe der strafbefreiendenErklärung
erfolgen muss,die als Steueranmeldungmit ihrem Eingang bei der
Finanzbehörde einer Steuerfestsetzunggleichsteht. Diese Steuer-
anmeldungwird vom Finanzamt nicht überprüft, es wird lediglich
geprüft, ob bei Ermittlung desSteuerbetrages(25 vom Hundert der
Summeder erklärtenEinnahmen)ein Rechenfehlerunterlaufenist.

Zur inhaltlichen GestaltungdesVordruckesweiseich auf Folgendes
hin:

Auf Seite1 der strafbefreienden Erklärung ist die Summe der auf
Grund unrichtiger, unvollständigeroder unterlassener Angaben zu
Unrecht nicht besteuertenEinnahmenim Sinnedes§1 Abs.1 Satz1
Nr. 1 StraBEGder Jahre1993bis2002zu erklären.Was¹Einnahmen
im Sinne des §1 Abs.1 Satz1 Nr. 1 StraBEGª sind, wird in §1
Abs.2 bis 5 StraBEG differenziert geregelt.Die Ermittlung der hier-
nachzu berücksichtigendenBeträgeobliegtalleindemErklärenden.

In der ¹Anlageª des Vordruckessind die erklärten ¹Einnahmen im
Sinnedes§1 Abs.1 Satz1 Nr. 1 StraBEG in EURª nachKalender-
jahr und zu Grunde liegendemLebenssachverhalt zu spezifizieren
(entsprechend der im Vermittlungsverfahren eingefügtenRegelung
des§3 Abs.1 Satz3 StraBEG). Die Spaltenüberschrift ¹Einnahmen
im Sinnedes§1 Abs.1 Satz1 Nr. 1 StraBEG in EURª macht deut-
lich, dassder Betraganzugebenist, der sich bei Anwendungder Ab-
sätze2 bis 5 ergibt und auf den dann die 25%igeSteuerberechnet
wird.

Das Bundesministerium der Finanzen bietet auf seiner Internet-
Homepage unmittelbar neben dem Erklärungsvordruck auch den
sechsseitigenText desStrafbefreiungserklärungsgesetzes zur Ansicht
und zum Download an, damit jeder Interessiertedie notwendigenIn-
formationenzur Ermittlung der zu erklärendenEinnahmensofort und
ohneweiteresSuchenfindet.

27. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Gefährdetdie auf einemsolchenFormular ab-
gegebenestrafbefreiendeErklärung die mit
dem Gesetzzur Förderung der Steuerehrlich-
keit in Aussicht gestellteStraffreiheit, wenn
alle übrigenVoraussetzungendesGesetzeser-
füllt sind?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 21.Januar 2004

Sollte einem Steuerpflichtigenbei Erstellung seinerstrafbefreienden
Erklärung der vom ¹Handelsblattª in seinemArtikel vom 14.Januar
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2004behaupteteIrrtum unterlaufensein,wäre die Straffreiheit nicht
gefährdet.Es käme lediglich zu einer überhöhtenSteueranmeldung.
Der Steuerpflichtigekann in diesemFall gegenseineeigene(fehler-
hafte) Steueranmeldung innerhalbder Einspruchsfrist Einspruchein-
legenund einekorrigierte Erklärung abgeben,die dannzu einerMin-
derungdeszu zahlendenSteuerbetragesführt.

Die einmonatigeEinspruchsfrist beginnt mit Eingangder als Steuer-
anmeldungwirkenden strafbefreienden Erklärung bei der Finanzbe-
hörde (§355 Abs.1 Satz2 AO) und kann damit gegenwärtignoch in
keinemFall verstrichensein.

28. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Trifft eszu,dassder Aufsichtsratder TLG Im-
mobilien GmbH (früher: Treuhand Liegen-
schafts-Gesellschaft) den Ankauf einesFremd-
objektes in Berlin (Mercedes-Benz,Salzufer)
zu einem zweistelligenMillionen-Euro-Betrag
genehmigthat (in seiner Aufsichtsratssitzung
am 24.September2003), und welchePlanun-
genbestehenbei der TLG für denAnkauf wei-
terer hochpreisigerErtragsobjekte in denalten
Bundesländern bzw. Westeuropa für die Jahre
2004,2005und folgende?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 20.Januar 2004

Der Aufsichtsrat der TLG hat in seiner Sitzung am 24.September
2003demAnkauf einerbedeutendenBerliner Büroimmobilievon der
DaimlerChrysler Immobilien GmbH, der Immobilientochter der
DaimlerChrysler AG, zugestimmt.

Zur nachhaltigenStärkungihrer Ertragskraft wird die TLG ± neben
den vorrangigen Eigeninvestitionen ± auch künftig Investitionen in
Form von Objektankäufen tätigen. Unter dem Unternehmensmotto
¹Stark im Ostenª arbeitet die TLG intensiv an der Festigungihrer
Marktstellung, um sich in absehbarerZeit als privatisierungsfähigzu
erweisen.Eine Ausweitungihrer Geschäftstätigkeit auf die altenBun-
desländerbzw.Westeuropaist nicht geplant.

29. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Über welche Höhe von Eigenmitteln verfügt
die TLG, mit denender Erwerb von Fremdlie-
genschaftenbzw. Investitionen zur Entwick-
lung ihrer Gewerbeimmobilien in den neuen
Bundesländern finanziert werden kann, und
wie groû ist der Leerstandgroûflächiger,altin-
dustriellerGewerbeobjekteder TLG mit mehr
als5000m2 Grundfläche?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 20.Januar 2004

Die TLG hat ihre InvestitionennachstrengwirtschaftlichenKriterien
auszurichten.Sie kann nur in Objekte investieren,die eine angemes-
seneRendite erbringen.Entwicklungsinvestitionenin eigeneGewer-
beimmobilien müssendaher aus unternehmerischer Sicht der TLG
wirtschaftlich sinnvoll sein.Für dieseZweckesetztdie TLG sowohl
vorhandeneLiquidität als auch Mittel aus den ihr als Unternehmen
eingeräumtenKreditlinien ein. Ein absoluterBetragvon Eigenmitteln
kanndahernicht genanntwerden.

Die Leerstandsobjektquote bei Gewerbeimmobilien gröûer als
5000m2 ± soweitalsAnlagevermögenerfasst± beträgtaufgrundder
bekannten schwierigen Immobiliensituation in weiten Teilen Ost-
deutschlands53%.

30. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Welches Unternehmenskonzept verfolgt die
TLG mit den ihr übertragenenLiegenschaften
ausden früheren DDR-Betrieben, und wie se-
hen die Planansätzefür Instandsetzung,Mo-
dernisierungund Entwicklung ihrer Gewerbe-
immobilien für dieseBereiche in dennächsten
Jahrenaus(bitte dem Aufwand seit dem Jahr
2000gegenüberstellen)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 20.Januar 2004

Das Unternehmenskonzept der TLG leitet sich ausden Strategievor-
gabendesGesellschafters vom März 2000zum Umbau der TLG zu
einemwettbewerbsfähigenImmobilienunternehmenab. Diesehat der
HaushaltsausschussdesDeutschenBundestagesgebilligt. Danachsoll
die TLG in ihrem Bestandnur renditefähigeObjekte halten;Liegen-
schaftenmit fehlenderwirtschaftlicher Perspektivesollendagegenver-
wertet werden.Diese Vorgabegilt auch für die Gewerbeimmobilien
der TLG. Insgesamthat die TLG seit Anfang 2000rund 30000 Ob-
jekteverwertet.

Die Aufwendungenfür Instandsetzung,Modernisierungund Entwick-
lung bei TLG-eigenen Gewerbeimmobilien lagen in 2000 bei rund
95Mio. Euro. Bedingtdurch die zwischenzeitlicheingetretene Schwä-
chedesImmobilienmarkteskonntediesesNiveaunicht ganzbeibehal-
ten werden.Ab 2001bis 2003betrugensierund 87Mio. Euro im Jah-
resdurchschnitt und werdenauf diesemNiveau im Zeitraum der aktu-
ellenMehrjahresplanungbis2008fortgesetzt.

31. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Soll die TLG nach Auffassungder Bundesre-
gierung ihre noch frei verfügbare Liquidität
ausdem Verkauf der Betriebsimmobilien ehe-
maliger DDR-Betriebe in die Instandsetzung,
Modernisierung und Entwicklung ihres Ge-
werbeimmobilienbestandes investieren, oder
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solltesie± im Wettbewerbmit groûenImmobi-
lienfonds und kommerziellen Real-Estate-In-
vestment-Trusts ± ihre Finanzmittel für Ein-
käufe in den alten Bundesländern und West-
europaeinsetzen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 20.Januar 2004

Ich verweiseauf die Antworten zu denFragen28bis30.

32. Abgeordneter
Dr. Hermann Otto
Solms
(FDP)

Berechtigendie kraft desGesetzeszur Siche-
rung der Beitragssätze in der gesetzlichen
Krankenversicherung und in der gesetzlichen
Rentenversicherung vom 23.Dezember 2002
(BGBl. I S.4637) von pharmazeutischen Un-
ternehmen,Groûhändlern und Apothekernge-
genüberden Krankenkassen zu gewährenden
Zwangsrabattezu einerKorrektur der Umsatz-
steuer dahin gehend,dassdiesenur auf den
durch den Rabatt reduziertenBetrag zu erhe-
benist, und wennja, warum?

Antwort desStaatssekretärs Volker Halsch
vom 8. Januar 2004

Für denUnternehmerbestehtgrundsätzlich die Möglichkeit nach§17
Abs.1 Satz1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz(UStG), in Fällen, in denen
sich die Bemessungsgrundlagefür einen ausgeführten steuerpflichti-
genUmsatzim Sinnedes§1 Abs.1 Nr. 1 UStG geänderthat, denda-
für geschuldeten Steuerbetragentsprechend zu berichtigen.Ob und
bei wem sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen
Umsatz geänderthat, hängt davon ab, wer den zu gewährendenAb-
schlaggetragenhat. Trägt der pharmazeutischeUnternehmerdenAb-
schlag,dann ist nur er zur Minderung der Bemessungsgrundlagebe-
rechtigt.

33. Abgeordneter
Dr. Hermann Otto
Solms
(FDP)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
gemäû Abschnitt151 Abs.2 Satz2 Umsatz-
steuer-Richtlinien VergütungendesHerstellers
in Form von Rabattennicht zu einer Entgelt-
minderung führen, und wenn ja, ist die Bun-
desregierung der Auffassung,dassdie Bundes-
republik Deutschlandin diesemFall gegenden
vom EuropäischenGerichtshof (Urteil vom
15.Oktober 2002 in der SacheElida Gibbs,
Rs.C-427/98)entwickeltenGrundsatz versto-
ûen würde, wonach fiskalisch insgesamtnur
der Umsatzsteuerbetragwirksamwerdendarf,
der exaktdemBetragentspricht,den der End-
verbraucheraufwendet?
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Antwort desStaatssekretärs Volker Halsch
vom 8. Januar 2004

Die Urteile desEuropäischenGerichtshofesvom 24.Oktober 1996±
Rs.C-317/94,ElidaGibbs±undvom15.Oktober2002±Rs.C-427/98,
EuropäischeKommission gegenDeutschland± wurden mit BMF-
Schreibenvom 19.Dezember2003(IV B 7 ± S 7200± 101/03)voll-
ständig umgesetzt.Abschnitt 151 Abs.2 Satz2 Umsatzsteuer-Richt-
linien findet keineAnwendung mehr.

34. Abgeordnete
Annette
Widmann-M auz
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die rechtli-
cheSituationder privaten Versicherungsfähig-
keit zur Absicherung desAlters- bzw. Berufs-
unfähigkeitsrisikos von Psychotherapiepatien-
ten?

Antwort desStaatssekretärs Caio Koch-Weser
vom 5. Januar 2004

Im Gegensatzzur Sozialversicherung hat ein privater Versichererdie
Möglichkeit zur umfassendenPrüfung des Risikos, um zu entschei-
den,ob und zu welchenBedingungener einemAntragstellerVersiche-
rungsschutzbietenkann.

Bei der AbsicherungausschlieûlichdesAltersrisikossiehtdie Bundes-
regierung für Psychotherapiepatientenkeine Probleme,da hier die
Gesundheitsverhältnissevor Vertragsabschlussüblicherweisenicht ge-
prüft werden.

Der Abschlusseiner Berufsunfähigkeitsversicherung im Falle einer
psychotherapeutischenBehandlungdürfte Schwierigkeiten bereiten,
da eine bestehendepsychischeErkrankung ein erhöhtes Risiko
darstellt,dasu.U. schwerzu quantifizierenist. Um dennochVersiche-
rungsschutzbieten zu können, gibt es die Möglichkeit, dieseVorer-
krankungenund ihre nachweisbaren Folgenvertraglichvom Versiche-
rungsschutzdurch Klauselnauszuschlieûen.Siebliebendannauchbei
der Feststellungdes Grades der Berufsunfähigkeit unberücksichtigt.
Einige Versicherer stellen bei laufender Psychotherapie den Antrag
auf eine Versicherungfür eine gewisseZeit zurück, um nach Ab-
schlussder Therapie evtl. eine Ausschlussklausel für psychischeEr-
krankungenund die Möglichkeit einermedizinischenNachprüfung zu
vereinbaren.In diesemFallekönnteeventuellnacheinergewissenSta-
bilitätsphase(z.B. 3 Jahre)VersicherungsschutzohneAusschlussklau-
selgegenpsychischeErkrankungengebotenwerden.

Grundsätzlich ist alsoeineVersicherbarkeit desBerufsunfähigkeitsrisi-
kos nicht von vornhereinauszuschlieûen,auchwennesim Extremfall
zu einerAblehnungdesRisikoskommenkann.

Als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherungbestehtdie Mög-
lichkeit, eineunfallbedingteInvalidität mit Hilfe einer Unfallversiche-
rung abzusichern.Zur Absicherungvor Verlustvon Grundfähigkeiten
kommt unter UmständenaucheinesogenannteGrundfähigkeitsversi-
cherungin Betracht.Diesezahlt eineRenteim Falle schwererkörper-
licher Einschränkungen. Auûerdem besteht die Möglichkeit, eine
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Dread-Desease-Versicherungabzuschlieûen,die von einigen deut-
schenLebensversicherern angebotenwird und die im Falle desEin-
tritts bestimmter vereinbarter schwererKrankheiten (z.B. schwere
Herzinfarkte, Bypass-Operationen,Krebs, Schlaganfälle,Nierenversa-
gen,Multiple Skleroseund Lähmungen) einebestimmteSummeaus-
zahlen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

35. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Aussage
der Vertriebsdirektion Filialen der Deutschen
Post AG im Schreiben vom 18.Dezember
2003 an den Bürgermeister der Stadt Bad
Münstereifel,dassdie Postfiliale14 im Ortsteil
Bad Münstereifel Houverath mit Ablauf des
27.Februars2004ohneAussichtauf eineNeu-
einrichtungeiner Postpartneragenturgeschlos-
sen werden soll, unter der Berücksichtigung
der ZusicherungdesParlamentarischenStaats-
sekretärsbeim Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit, Gerd Andres, im Schreibenvom
8. September 2003 an mich, dass oben ge-
nannte Filiale erst dann geschlossenwerden
soll, ¹wenn [. . .] zeitgerechteineentsprechende
Postagentureröffnetwerdenkannª?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 22.Januar 2004

Nach der Post-Universaldienstleistungsverordnungist die Deutsche
PostAG u.a. verpflichtet, in Gemeindenmit mehr als4000 Einwoh-
nern zu gewährleisten, dassin zusammenhängendbebautenGebieten
eine stationäreEinrichtung in maximal2000 Metern Entfernung für
die Kunden erreichbarist. DieserechtlicheVorgabewürdeauchnach
einer Schlieûungder stationären Einrichtung in Bad Münstereifel
Houverath eingehalten.SeitensdesBundesbestehtdaher keine Ein-
wirkungsmöglichkeit auf die unternehmerische Entscheidung der
DeutschenPostAG im Zusammenhang mit einer Schlieûung der sta-
tionärenEinrichtung in demOrtsteil Houverath.Nach Mitteilung der
DeutschenPostAG war im Jahr2003ursprünglichvorgesehen,die ei-
genbetriebene Postfilialein einepartnerbetriebenePostagentur umzu-
wandeln.Da aber bis Ende 2003kein geeigneterAgenturpartner ge-
fundenwordensei,wurdedie Entscheidungzur SchlieûungdesStand-
ortesHouverathzum27.Februar2004getroffen.

In demSchreibendesParlamentarischenStaatssekretärsGerd Andres
vom 8. September 2003wurde im Zusammenhang mit der geplanten
Umwandlungvon Postfilialenin Postagenturen in zweiOrtsteilen von
Bad Münstereifelausdrücklichauf eineAuskunft der DeutschenPost
AG Bezuggenommen, die zu diesemZeitpunkt eine Aufrechterhal-
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tung einer stationären Einrichtung auch in Bad Münstereifel Hou-
verath beabsichtigte. Eine Zusicherungzur Filialgestaltung in Bad
Münstereifelwurde nicht abgegeben;dieseswäreschonaufgrundder
postrechtlichenVorgabennicht möglichgewesen.

36. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Um welchekonkreten 13 Projekte handelt es
sichbei den 26 Projektender ¹Initiative Büro-
kratieabbauª, die in der Antwort des Parla-
mentarischenStaatssekretärs beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Arbeit, Dr. Ditmar
Staffelt, vom 22. Dezember 2003 auf meine
schriftliche Frage 62 auf Bundestagsdrucksa-
che15/2319genanntwordensind,und welches
sinddie übrigen13konkretenProjekte?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 22.Januar 2004

Das strategischeHandlungsfeld ¹Arbeitsmarkt und Selbständigkeitª
der ¹Initiative Bürokratieabbauªbeinhaltet folgendeProjekte:

1. Förderungvon Existenzgründungenund Kleinunternehmen

2. Anhebung der Buchführungsgrenzenfür Unternehmerund Stan-
dardisierung der Einnahmenüberschussrechnung

3. Reform der Handwerksordnung

4. Reform der beruflichenBildung ± Teil 1 (Schaffung von zweijäh-
rigen, theoriegeminderten,auchgestuftenAusbildungsberufen für
praktischbegabteJugendliche.Überprüfung der Vorschriftender
Handwerksordnungauf ausbildungshemmendeWirkung).

5. Reform der beruflichenBildung ± Teil 2 (Betriebesollenkünftig
unter erleichtertenBedingungenausbildenkönnen).

FolgendeProjekte fallen unter dasstrategischeHandlungsfeld ¹Wirt-
schaftund Mittelstandª der ¹Initiative Bürokratieabbauª:

1. Vereinfachungder amtlichenStatistik

2. NovellierungdesBundesreisekostengesetzes

3. NeufassungdesGesetzesgegendenunlauterenWettbewerb

4. ModernisierungdesLohnsteuerverfahrens

5. Abbau von Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet der Besitz-
und Verkehrssteuern

6. Verschlankung desVergaberechts

7. Reduzierungder statistischenBelastungender Wirtschaft

8. Vereinfachungder Honorarordnungder Architekten/Ingenieure
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9. Modernisierungder Arbeitsstättenverordnung

10. Geräte-und Produktsicherheitsgesetz

11. KonsolidierungdesLebensmittelrechts

12. Mehrfachnutzungvon Datenausder Rinderdatenbank

13. Elektronische Vergabein der Bundesverwaltungam Beispielder
Bundeswehr

14. vereinfachte Einkommensfeststellung nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz

15. Abbauvon Berichtspflichtenfür Trinkwasser

16. Beschleunigungvon Planungsverfahrenfür Verkehrsinfrastruktur-
vorhaben

17. Erleichterung von Infrastrukturmaûnahmen beim Brückenbau
überBundeswasserstraûen

18. NovellierungdesBaugesetzbuchs

19. Straffungvon Berichtspflichtenim Immissionsschutz

20. Vereinfachungder abfallrechtlichenÜberwachung

21. strategischePartnerschaftenmit Unternehmen in der Entwick-
lungszusammenarbeit.

37. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Wie konkretisiert die Bundesregierungdie im
Schreibendes Beauftragtender Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragenund nationaleMin-
derheiten, Jochen Welt, vom 26.November
2003(AZ: 1353/03)wiedergegebeneAuskunft
der Bundesanstalt für Arbeit, dass die den
Spätaussiedlern und ihren Familienangehöri-
gen nach den §§419f. Drittes Buch Sozialge-
setzbuchzustehenden Sprachlehrgängedurch
die Arbeitsämter zeinah eingerichtet werden,
und wie lang ist die maximaleWartezeit, die
die genanntePersonengruppe nach ihrer Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschlandauf
den Beginnentsprechender Lehrgängewarten
muss?

Antwort desStaatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 20.Januar 2004

Auf der Grundlageder von der Bundesanstaltfür Arbeit zur Beant-
wortungder Fragedurchgeführten statistischenErhebungen ist festzu-
halten, dass eine zeitnahe Ermöglichung der Teilnahme an einem
Deutsch-Sprachlehrgangin der Regel gelingt. Die durchschnittliche
Dauer der Arbeitslosigkeit nach Einreise bis zum Beginn eines
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Deutsch-Sprachlehrgangesbetrugim Jahr200368Tage.Insbesondere
in ländlichenGebietenoder bei Lehrgängenfür bestimmtePersonen-
gruppen (z.B. Akademiker) können aber bis zum Zustandekommen
einesDeutsch-SprachlehrgangeslängereWartezeitenentstehen.

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuchenthält keine Regelung,nach der
bis zu einembestimmtenZeitpunkt nachAntragstellung ein Deutsch-
Sprachlehrgang begonnenhabenmuss.Die Bundesagentur für Arbeit
strebt aber einenmöglichstfrühen Beginnan, um möglichstbald die
Voraussetzungen für die arbeitsmarktlicheIntegration der nach den
§§419f. desDritten BuchesSozialgesetzbuch berechtigtenGruppen
zu schaffen.

Sofernes im Einzelfall zu übermäûiglangenWartezeiten gekommen
ist oder kommt, würde die Bundesagentur für Arbeit dem aufgrund
konkreterHinweisenachgehen.

38. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Welcherechtlichenund sachlichenArgumente
sprachengegen einen Verkauf der Hanauer
MOX-Brennelementefabrik an Russland, wo
die Anlage zu Abrüstungszweckeneingesetzt
werden sollte, und welche rechtlichen und
sachlichenArgumentesprechenfür einenVer-
kauf andie Volksrepublik China?

Antwort desStaatssekretärs Georg Wilhelm Adamowitsch
vom 13.Januar 2004

Die Bundesregierung hat im September 2000 eine Voranfrage der
SiemensAG auf Ausfuhr der Hanauer MOX-Brennelementefabrik
nachRusslandpositiv beschieden.

Für dieseEntscheidungwar von Bedeutung,dassdie Anlagezur Ab-
rüstung von 34 t russischemWaffenplutonium gemäûdem amerika-
nisch-russischen Abkommen vom 1. September2000 eingesetztwer-
densollte.

Wasdie Voranfrageder SiemensAG auf Ausfuhr der HanauerMOX-
Brennelementefabrik nach China betrifft, ist die Prüfung noch nicht
abgeschlossen.

Der rechtlicheRahmenfür eine Genehmigungserteilungist die sog.
EG-Dual-use-Verordnung in Verbindung mit dem Auûenwirtschafts-
gesetz.NachdiesenVorschriftensindbeider Entscheidungübereinen
Ausfuhrantrag die internationalen Verpflichtungen der Bundesrepu-
blik Deutschlandbezüglichder Nichtverbreitung und Abrüstung so-
wie Belangeder nationalenAuûen-und Sicherheitspolitik zu berück-
sichtigen.Die Lieferung kann hiernachnur untersagtwerden,wenn
auûen-und sicherheitspolitischeErwägungen oder internationaleVer-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutschlandentgegenstehen. Aus
heutigerSichtsindderartigeHindernisse nicht erkennbar.
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39. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Welche Auswirkungen hat nach Auffassung
der Bundesregierungdie Osterweiterung der
EuropäischenUnion auf die Unternehmendes
deutschen Kraftfahrzeughandwerkes, insbe-
sonderein den Grenzregionenzu den EU-Bei-
trittsländern Polen und TschechischeRepu-
blik?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs RezzoSchlauch
vom 21.Januar 2004

Es wird allgemeindavon ausgegangen, dassvon der EU-Osterweite-
rung ein positiver gesamtwirtschaftlicherWachstumsimpuls ausgehen
wird. Er beruht vor allem auf der weiterenVertiefung der bilateralen
Wirtschafts-und Handelsbeziehungenzu denBeitrittsländern.

Während exportorientierte Branchen sich besondersstarke Wachs-
tumschancenvon der EU-Osterweiterung erwarten, dürften demge-
genüberarbeitsintensive,binnenorientierte Gewerbezweige, wie viele
Handwerke, in einer Übergangszeitnachdem Beitritt unter erhöhten
Anpassungsdruck geraten.Hier wirkt sichder derzeitigeKostenvorteil
von Anbietern aus den StaatenMittel- und Osteuropasbei Löhnen
und Sozialversicherungsstandardsaus.

Die stärkstenAuswirkungensindbei denHandwerken zu erwarten,in
denendie Dienstleistungserbringung durch grenzüberschreitendeEnt-
sendungder Mitarbeiter an den Auftragsort nach dem EU-Beitritts-
vertragvom 16.April 2003bereitsab Beitritt am 1. Mai 2004möglich
seinwird bzw.der Kunde denAuftrag kostengünstigund ohnegröûe-
re Schwierigkeiten in einemBeitrittsland erledigenlassenkann. Dies
ist bei den Kfz-Handwerken der Fall. So ist in dieserBrancheein ge-
wisserWettbewerbsdruckbereitsRealität.Schonheutewird niemand
davon abgehalten, seinKraftfahrzeug in einer polnischenoder tsche-
chischenWerkstatt warten und reparierenzu lassen,wenn dies wirt-
schaftlichvorteilhaft ist. Von dahergesehenmüssendie Auswirkungen
durch den formalen Beitritt am 1. Mai 2004nicht zu nennenswerten
¾nderungenbei der Nachfragein grenznahenGebietenführen.

Es ist allerdingsdavonauszugehen,dassmit demzu erwartendenöko-
nomischenAufholprozessin denBeitrittsländernsichauchihre Lohn-
und Sozialniveausan die der alten Mitgliedstaatenannähernwerden.
In der schwierigenÜbergangszeitwird es für die betroffenen deut-
schenKfz-Handwerker darauf ankommen,gegenüberihren Kunden
ihre besonderenStärkenzu verdeutlichen.

40. Abgeordneter
Bernhard
Kaster
(CDU/CSU)

Hat bzw. hatte die Bundesagentur für Arbeit
(BA) Verträgemit der Unternehmensberatung
Roland Berger abgeschlossen,und wenn ja,
mit welchemfinanziellenVolumenwurdendie
Leistungenabgegolten?
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Antwort desStaatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 15.Januar 2004

Die Bundesagentur für Arbeit hat nach eigenenAngaben folgende
Verträge mit der Unternehmensberatung Roland Berger abgeschlos-
sen:

Vertragsinhalt Kosten
(o. MwSt.) Laufzeit

BeratungdesVorstandszum
Systemwechsel(Kontraktmana-
gement)

168000,00E 1. 9. 2002±
31.1. 2003

Beratungsdienstleistungendes
UmsetzungsprozessesChange
Management,Themenkomplex:
¹Bundesanstaltfür Arbeit: Von
der Behörde zummodernen
Dienstleisterª;Los B (Design
AN-Kundenschnittstelle,Design
AG-Kundenschnittstelle,Design
Marktorganisation) und Los E
(LeistungsgewährungArbeitneh-
mer/Arbeitgeber)

8508500,00E 8. 1. 2003±
31.12.2004

Erweiterungdeso.a.Ursprungs-
vertragesum die Bereiche¹Kin-
dergeld/Arbeitmarktinspektionª

625625,00E 8. 1. 2003±
31.12.2004

Erweiterungdeso.a.Ursprungs-
vertragesum denBereich¹Kin-
dergeldPhaseIIª

398125,00E 8. 1. 2003±
31.12.2004

Erweiterungdeso.a.Ursprungs-
vertragesum die ¹Beratungzur
UmsetzungdesSGBIIª (Strate-
gie-Konzept)

166075,00E 8. 1. 2003±
31.12.2004

Gesamtkosten 9 866 325,00 E

Haushaltsmittel werdenvom Bund übernommen:

Beratungsvertragim Zusammen-
hangmit der Umsetzungvon
Alg II

2500000,00E 12.1. 2004±
31.12.2005

Nach Angabender BA wurdenfür denBereich¹Arbeitsmarktinspek-
tionª nachdem30.Juni 2003keineLeistungenmehrerbracht.

41. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsa-
che,dassBeziehervon relativ hohemArbeits-
losengeldzugleich die Ermessensleistung auf
Ersatzvon Fahrtkostenzu denVorstellungsge-
sprächenund von Kosten zur Erstellung von
Bewerbungenin Anspruch nehmen können,
und beabsichtigtdie Bundesregierung dahin
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gehendeine¾nderung,dassab einerbestimm-
ten Höhe desArbeitslosengeldesdiesezusätz-
lichen Leistungennicht mehr in Anspruch ge-
nommenwerdenkönnen?

Antwort desStaatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 20.Januar 2004

Bei denvon Ihnen angesprochenenLeistungen handeltessichum die
finanzielle Unterstützung der Beratung und Vermittlung nach den
§§45ff. desDritten BuchesSozialgesetzbuch(SGBIII). Danachkön-
nenallenArbeitslosendie entstehendenKosten für die Erstellungund
Versendungvon Bewerbungsunterlagenund die Kosten zu Vorstel-
lungsgesprächenerstattetwerden.

In der Tat spielt die Frage der so genanntenEigenleistungsfähigkeit
im Rahmender AusübungdesErmessens bei der Entscheidungüber
die GewährungdieserLeistungenkeineRolle mehr, sonderndie Fra-
ge,ob die Integrationschancenerhöhtwerden.Auf dieseArt und Wei-
sesoll ein Ausgleichfür die erwarteteerhöhteMobilitätsbereitschaft
stattfinden.Eine ungerechtfertigte Begünstigungvon Arbeitslosenmit
relativ hohenEinkünften kann nicht entstehen,da die Höhe der Kos-
ten, die für Bewerbungenerstattetwerdenkönnen,gemäû§46 Abs.1
SGBIII auf biszu 260Euro jährlich für denArbeitslosenbegrenztist.
Auch bei denFahrtkostenzur Vorstellungist zu berücksichtigen,dass
alsReisekostennach§46 Abs.2 SGBIII nur die ¹berücksichtigungs-
fähigenªFahrtkostenübernommenwerdenkönnen.

AngesichtsdieserRechtslagekann davon ausgegangen werden,dass
letztlich nicht alle tatsächlichentstehendenKosten für Bewerbungen
und Vorstellungsreisen übernommenwerden,mit der Folge,dassder
ArbeitslosedarüberhinausgehendeKostenselbstzu finanzierenhat.

Aus diesemGrund seheich für eine¾nderungder Rechtlagekeinen
Bedarf.

Im Übrigen könnte die Höhe desArbeitslosengeldesallein kein Ent-
scheidungskriterium für die Prüfung der Eigenleistungsfähigkeitsein,
da siekeineAussagedarüberzulässt,ob der Arbeitslosetatsächlichin
der Lage wäre, die beantragtenKosten ganzoder teilweiseselbstzu
tragen.So wäre in jedemFall noch zu berücksichtigen,welcheindivi-
duellenKosten(wie beispielsweise Unterhalt von Angehörigen,Miete,
Versicherungen, Strom etc.) mit dem Arbeitslosengeld zu finanzieren
sind.

Eine dieseVerhältnisseberücksichtigende Prüfung würdeeinenBüro-
kratiezuwachszur Folge haben,der den Bemühungen um Deregulie-
rung zuwiderlaufen würde.

42. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung vor dem
Hintergrund der angestrebtenVermittlung Ar-
beitsloserin Dauerarbeitsplätze den Umstand,
dass private Agenturen für wiederholte Ver-
mittlungen von Arbeitsverhältnissen bei ein
und demselbenArbeitgeber auf ein und densel-
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ben Arbeitsplatz immer wieder Vermittlungs-
prämien erhaltenkönnen,wenn der Arbeitge-
ber die vermitteltenPersonennachetwasmehr
als einem Jahr wieder entlässtund damit der
Agentur wieder die Möglichkeit zum Erhalt
einerVermittlungsprämieeröffnet?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs RezzoSchlauch
vom 19.Januar 2004

Der Vermittlungsgutscheinist ein bis zum 31.Dezember2004befris-
tet eingeführtesarbeitsmarktpolitischesInstrument,über dessenFort-
setzungnacherfolgter Evaluierungnoch zu entscheiden seinwird. Er
wurdeeingeführt, um Arbeitslosemit Hilfe privater Vermittler rascher
in denArbeitsmarkt integrierenzu können.

Anspruchsberechtigtsindnur Personen,die Arbeitslosengeld oderAr-
beitslosenhilfe beziehen.Die Höhe desVermittlungsgutscheinsist ab-
hängig von der Länge der vorangegangenenArbeitslosigkeit (bis zu
sechsMonaten 1500 Euro, bis zu neunMonaten 2000 Euro und bei
mehr alsneunMonaten 2500Euro). Der Vermittlungsgutscheinwird
in zweiTeilbeträgenausgezahlt.Die ersteTranchein Höhe von 1000
Euro ist fällig bei Beginnund die zweitenachsechsmonatiger Dauer
desBeschäftigungsverhältnisses.

Insofern stehenden Ausgabenfür den Vermittlungsgutschein stets
auch Einsparungenbzw. Einnahmengegenüber,weil keine Lohner-
satzleistungenmehr gezahltwerden müssenund aus der neuenBe-
schäftigungBeiträgezur Sozialversicherung eingehen.

43. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassder Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit, Wolfgang Clement, nach
dem gekündigten Image-Berater-Vertrag der
Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Bernd
Schiphorst nunmehr eine eigene Studie zur
Imageanalyseund Beratungder BA vergeben
will, und wennja, anwen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 22.Januar 2004

Nein. Zutreffend ist aber,dassdasBundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit in Kürze eine eigene± ausHaushaltsmitteln desBundes
finanzierte± Untersuchungzur ¹Akzeptanz der Bundesagenturª ver-
gebenwird. Damit wird der Auftrag desDeutschenBundestagesvom
14.November 2002 (Bundestagsdrucksache15/98) an die Bundesre-
gierung umgesetzt,¹. . . die Umsetzungder Hartz-Vorschlägesowie
desZweistufenplans der Bundesregierung insgesamtzeitnahevaluie-
ren zu lassen.ªDazu gehört,¹. . . die Akzeptanzder Bundesanstalt für
Arbeit bei denKunden umfassend.. .ª untersuchenzu lassen.Im Zen-
trum dieserUntersuchungsteht die Entwicklung der Akzeptanzder
Bundesagentur für Arbeit bei derenKunden und der Bevölkerungim
zeitlichenVerlauf. Konkret geht esdarum zu ermitteln, ob bzw. wie
der Umbau der Arbeitsverwaltung zum modernenDienstleister am
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Arbeitsmarkt wahrgenommenund beurteilt wird. Einen Zusammen-
hangmit demgenanntenVertragder Bundesagentur für Arbeit gibt es
nicht.

44. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Ist demBundesministerfür Wirtschaft und Ar-
beit, Wolfgang Clement,bekannt,dassdie BA
nunmehr erneut beabsichtigt,eine Imagebera-
tung auszuschreiben, und in welcher Weise
wird eineDoppel-Imageanalyse/-beratung aus-
geschlossen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 22.Januar 2004

Die Bundesagentur für Arbeit beabsichtigtnach eigenenAngaben
nicht, eineImageberatung auszuschreiben.

45. Abgeordnete
Dr. Claudia
Winterstein
(FDP)

Trifft es zu, dassdie Richtlinie 2001/19/EG
zur ¾nderung verschiedenerRichtlinien zur
AnerkennungberuflicherBefähigungsnachwei-
sebislangin Deutschlandnicht odernicht voll-
ständig umgesetztwurde, und wie begründet
die Bundesregierungdie Verzögerungbei der
Umsetzung?

46. Abgeordnete
Dr. Claudia
Winterstein
(FDP)

WelcheTeileder Richtlinie wurdenggf.bereits
umgesetzt,und welcheTeilestehennochaus?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 23.Januar 2004

Die Richtlinie 2001/19/EGdesEuropäischenParlamentsund desRa-
tesvom 14.Mai 2001war bis zum 1. Januar2003in nationalesRecht
umzusetzen.

Mit dieserRichtlinie werden14 geltendeRichtlinien über die Aner-
kennungberuflicherBefähigungsnachweise,die im Zeitraum 1977bis
1993 erlassenund in deutschesRecht umgesetztwurden, geändert.
Die Umsetzungder Richtlinie 2001/19/EG in deutschesRecht erfor-
dert die ¾nderungvon 27 Gesetzenbzw.Verordnungen,die der Bund
durchzuführen hat, und von 87 Gesetzenoder Verordnungen,die
durchdie Länderzu erfolgenhat.

Ende desJahres2003war die erforderliche¾nderungvon 26 Geset-
zen bzw. Verordnungendurch den Bund durchgeführt worden. Im
Bundesrechtfehlt noch die Umsetzungauf dem Gebiet desApothe-
kenwesens,da die gesetzgeberischenKapazitäten in diesemBereich
auf die Gesundheitsreform konzentriertwurden.
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Nach denMitteilungen der Länder überdie Umsetzungder Richtlinie
2001/19/EG warenEnde 2003erst ca. zwei Drittel der Gesetzebzw.
Verordnungengeändertworden.Die Rückständebetreffenvor allem
die Architekten- und Ingenieurgesetze sowie die Verordnungenzur
Anerkennungvon Lehramtsbefähigungen.Die Gründe für die Nicht-
umsetzungder Länder sind der Bundesregierung im Einzelnennicht
bekannt.

47. Abgeordnete
Dr. Claudia
Winterstein
(FDP)

WelcheBedeutungmisst die Bundesregierung
der UmsetzungdieserRichtlinie bei, und wel-
cheggf. negativenFolgenhat die Nichtumset-
zung für deutschebzw. für EU-Bürger, die in
einem anderen EU-Mitgliedsland als ihrem
Heimatlandberuflich tätig werdenwollen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 23.Januar 2004

Die Bundesrepublik Deutschlandist verpflichtet, die Umsetzungder
Richtlinie 2001/19/EG zur ¾nderungverschiedener Richtlinien zur
Anerkennungberuflicher Befähigungsnachweisedurchzuführen. Die
Europastaatssekretäre haben zur Verfahrensbeschleunigung für den
BunddazuverschiedeneBeschlüssegefasst.

Wegender nicht vollständigenUmsetzungbis zum 1. Januar2003hat
die EuropäischeKommissiongegendie Bundesrepublik Deutschland
mit dem Mahnschreibenvom 23.Januar 2003 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren eingeleitet.Die Bundesregierung hat in diesemZu-
sammenhangdie EuropäischeKommissionim Jahr2003laufendüber
weitereGesetzgebungdurchdenBundund die Länderunterrichtet.

Antragsteller,die um die AnerkennungeinesQualifikationsnachwei-
sesaus einem anderenMitgliedstaat oder einem Drittstaat nachsu-
chen,könnensichauf die unmittelbare Wirkung der Richtlinie gegen-
überdenstaatlichenStellenoderBehördenberufen.

48. Abgeordnete
Dr. Claudia
Winterstein
(FDP)

Welcher inhaltliche Zusammenhang besteht
zwischender Richtlinie 2001/19/EG vom 14.
Mai 2001 und dem Richtlinienentwurf KOM
(2002) 119 vom 7. März 2002 zur Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, und welche
Auswirkungen hat die Debatte um diesen
Richtlinienentwurf auf die Umsetzung der
Richtlinie 2001/19/EG?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 23.Januar 2004

Der inhaltliche Zusammenhang zwischender Richtlinie 2001/19/EG
vom 14.Mai 2001und demRichtlinienentwurf KOM (2002)119vom
7. März 2002zur Anerkennungvon Berufsqualifikationenbestehtda-
rin, dassbeide Richtlinien darauf abzielen,durch ¾nderungender
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AnerkennungsregelungeneinenBeitragzur Erleichterungder Freizü-
gigkeit im Binnenmarktund zu mehrTransparenzdesGemeinschafts-
rechtszu leisten.

Die Richtlinie 2001/19/EG ist geltendesGemeinschaftsrecht und in
dem Richtlinienentwurf der EuropäischenKommission berücksich-
tigt, soweit der Richtlinienvorschlag geltendesGemeinschaftsrecht
beibehält.Die DebatteüberdenvorliegendenRichtlinienentwurf über
die Anerkennungvon Berufsqualifikationen hat keine Auswirkungen
auf die Umsetzungder Richtlinie 2001/19/EG.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

49. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Verbleibtdie Bundesregierung im Hinblick auf
den jüngst in den Vereinigten Staaten von
Amerika aufgetretenenBSE-Fallbei der Auf-
fassung,dassdas Auftreten von BSE in süd-
amerikanischenLändernwie z.B. Argentinien,
Brasilien, Chile, Paraguayoder Uruguay als
unwahrscheinlicheinzustufenist (vgl. Antwort
desParlamentarischenStaatssekretärs bei der
Bundesministerin für Verbraucherschutz, Er-
nährungund Landwirtschaft, Matthias Bernin-
ger, vom 10.September 2003 auf meine
schriftliche Frage 73 auf Bundestagsdrucksa-
che15/1556)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 19.Januar 2004

Die BewertungdesgeographischenBSE-Risikosvon Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und Drittländern ist Aufgabe der wissen-
schaftlichenGremien der Gemeinschaftund nunmehr der Europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Der Wissenschaftliche
Lenkungsausschussist in seinenBewertungenzu demSchlussgekom-
men,dassdasAuftreten von BSE in den in der Fragegenanntensüd-
amerikanischenLändern unwahrscheinlich ist. Wenn und soweitHin-
weisevorliegen,die eine ¾nderungder Beurteilung erfordern, wird
die EuropäischeBehördefür Lebensmittelsicherheit eineentsprechen-
de wissenschaftliche Bewertungder EuropäischenKommissionvorle-
gen, die als Grundlage für eine ¾nderung der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001des EuropäischenParlamentsund des Ratesmit Vor-
schriftenzur Verhütung,Kontrolle und Tilgung bestimmtertransmis-
siblerspongiformerEnzephalopathiendienenwird.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

50. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Welche Auswirkungen hat das von General-
inspekteurWolfgang Schneiderhan(laut DIE
WELT vom 18.Dezember2003) entworfene
Konzept ¹Kernelemente der Konzeption der
Bundeswehrªauf dasaktuelleStandortkonzept
der Bundeswehr,und inwiefern ist der Bundes-
wehrstandortMarienberg/Sachsenvon denan-
gestrebtenVeränderungenbetroffen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 8. Januar 2004

Die gestiegenenAnforderungen an die Bundeswehrdurch die Ein-
sätzeund internationalen Verpflichtungenmacheneine über dasbis-
herigeMaû hinausgehendeWeiterentwicklungder Bundeswehrunaus-
weichlich.

Bundesminister Dr. PeterStruckhat am 1. Oktober2003± nacheiner
gründlichenBestandsaufnahme und Beurteilung aller Handlungsmög-
lichkeiten ± die Weisungfür die Weiterentwicklung der Bundeswehr
erlassen,die im Kern folgendePunkteenthält:

± Die Wehrpflicht von 9 Monaten bleibt bestimmenderFaktor der
Planung.Der Wehrdienstwird jedochneuausgestaltet.

± Die Wirtschaftlichkeit im Handelnwird weiteroptimiert.

± Vorgaben für die Einsätze, Struktur, Material, Ausrüstung und
Beschaffungsvorhaben werden konsequent an die veränderten
Rahmenbedingungenangepasst.

± Die Bundeswehrwird bis zum Jahr 2010auf einenGrundumfang
von 250000Soldatenund 75000zivile Mitarbeiter verringert.

± Die Stationierung der Bundeswehrwird nachmilitärischen/funktio-
nalenund betriebswirtschaftlichenGrundsätzen ausgerichtet.

DasZiel ist eineBundeswehr,die befähigtwird, dasveränderteAufga-
benspektrumabzudecken.DiesesZiel kann nur durch Überprüfung
und Anpassungaller relevantenBestimmungsgröûenund durch kon-
sequenteVerwirklichung des streitkräftegemeinsamenAnsatzeser-
reicht werden. Die sich hieraus ergebendenAuswirkungen auf die
Strukturender Bundeswehrund auf die Stationierung sind vorbehalt-
los und besonderssorgfältig zu prüfen. Im Ergebnis werden u.a.
erheblicheVeränderungenin der Stationierung der Bundeswehrzu
erwartensein.

Bundesminister Dr. Peter Struck wird auf der Basis der Überprü-
fungsergebnisse die erforderlichen grundlegendenEntscheidungen
treffen, damit ersteMaûnahmen im Jahr2004eingeleitetwerdenkön-
nen.Der gesamteProzesssoll 2010abgeschlossenwerden.
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Auf Grund desgegenwärtigenPlanungsstandesliegennoch keineEr-
kenntnissevor, inwieweit sich darausresultierendeAnpassungenauf
die Stationierung der Bundeswehrund damit auf die Standorte ±
wedergenerellnoch bezogenauf den von Ihnen genanntenStandort
Marienberg/Sachsen± ergebenwerden.

DasStationierungskonzeptwird nicht vor Ende2004vorliegen.

51. Abgeordneter
Alexander
Dobrindt
(CDU/CSU)

Wird das Gebirgsstabs- und Fernmeldelehr-
bataillon 8 der Bundeswehrin Murnau, das
gemäû der Antwort des Parlamentarischen
Staatssekretärs beim Bundesminister der Ver-
teidigung,Walter Kolbow, vom 15.November
2003auf meineschriftlicheFrage34 auf Bun-
destagsdrucksache 15/2022 aufgelöst wird,
vollständig aufgelöst,oder wird das Bataillon
oder Teile davon auf andereStandorteverla-
gert?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 6. Januar 2004

Die Auflösung des Gebirgsstabs- und Fernmeldelehrbataillons 8 in
Gänzesoll unverändertzum30.September2004erfolgen.Eine Verle-
gungdesBataillonsodervon Teilenin andereStandorteist nicht beab-
sichtigt.

52. Abgeordneter
Alexander
Dobrindt
(CDU/CSU)

Zu welchem Zeitpunkt ist mit einem Abzug
der 5. Kompanie des Feldjägerbataillons 451
der Bundeswehram StandortMurnau zu rech-
nen,und an welchenStandortwird dieseKom-
panieverlegt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 6. Januar 2004

Die Verlegung des 5. Feldjägerbataillons 451 ist gemäû Ressort-
konzept Stationierung vom 16. Januar2001 nach Brandenburgvor-
gesehen.Nach derzeitigerPlanungsoll die Verlegungbis Ende 2004
erfolgen.

53. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung die notwendigen
finanziellen Mittel für die Straûenanbindung
desLagersTrauenan den Bundeswehr-Stand-
ort Faûbergumgehend zur Verfügungstellen,
damit die Maûnahmeim erstenHalbjahr 2004
durchgeführt werdenkann?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.Januar 2004

Der Bau der Straûezwischendem Lager Trauenund dem Flugplatz
Faûberg ist als Kleine Baumaûnahme für den Zeitraum Juli bis De-
zember2004der aktuellenInfrastrukturdurchführungsplanung einge-
plant. Die Bereitstellungder erforderlichenHaushaltsmittel ist vorge-
sehen,stehtaberunter demVorbehaltder EntwicklungdesHaushalts-
vollzugesim Jahr2004.

54. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Bis wann wird die Bundesregierung für den
Neubau desFlugeinsatzgebäudesim Standort
Faûberg die notwendigenfinanziellen Mittel
zur Verfügungstellen,um für die Schwarmfüh-
rer des Transporthubschrauberregiments 10
vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen
und teure Zwischenlösungen mit Containern
zu vermeiden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.Januar 2004

Nach derzeitigemPlanungsstandwird mit dem NeubaudesFlugein-
satzgebäudes im Mai 2006 begonnen. Die FertigstellungdesGebäu-
desist für Ende2008vorgesehen.Die Planungfür die Durchführung
von Groûen Baumaûnahmen in denJahren2006bis 2008berücksich-
tigt die erforderlichen Mittel. Die tatsächlicheBereitstellungder Mit-
tel hängt jedoch von der weiterenHaushaltsentwicklung ab. Die Be-
schaffungvon Containern steht nicht im Zusammenhang mit dem
Neubau diesesGebäudes.Vielmehr dienen die Container als Zwi-
schenlösungzur Herstellung der Baufreiheit für die im Zeitraum
7/2004 bis 3/2007 vorgeseheneSanierungder Luftfahrzeughalle12.
In einemAnbau dieserHalle ist nebendem Instandsetzungspersonal
auch Personalder Betriebsführung/des Flugeinsatzesuntergebracht,
dasspäterin dasneueFlugeinsatzgebäudeeinziehenwird.

55. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie viele Wehrpflichtige werden zurzeit zu
Lkw-Fahrern ausgebildet, und wie hat sich
dieseZahl in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.Januar 2004

Im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 30. September2003 wurden insge-
samt 7700 Führerscheine der FahrerlaubnisklassenC/CE/C1/C1E1)

1) FE-Kl C: Kraftfahrzeugemit einer zulässigenGesamtmassevon mehr als 3500 kg (auch mit Anhängermit
einerzulässigenGesamtmassevon nicht mehrals750kg).
FE-Kl CE: Lastzügeund Sattelkraftfahrzeugemit einer zulässigenGesamtmassevon mehr als 3500kg und
einemAnhängervon mehrals750kg zulässigerGesamtmasse.
FE-Kl C1: Kraftfahrzeugemit mehrals3500kg und nicht mehrals7500kg zulässigerGesamtmasse(auchmit
Anhängermit einerzulässigenGesamtmassevon nicht mehrals750kg).
FE-Kl C1E:Kraftfahrzeugeder KlasseC1 mit einemAnhängervon mehrals750kg zulässigerGesamtmasse.
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an Grundwehrdienstleistendeerteilt. Dies entspricht einemAnteil von
ca.38 Prozentder Gesamtzahlin diesenFahrerlaubnisklassen.Statis-
tischeVergleichszahlender letztenzehnJahrefür die gesamteBundes-
wehrkönnennicht genanntwerden,daeineentsprechendeDatenerhe-
bungerstseitder Zentralisierung der Kraftfahrgrundausbildungsorga-
nisation in der Streitkräftebasis durchgeführt wird. Seit 2001hat sich
der prozentualeAnteil der Grundwehrdienstleistenden von 48 Pro-
zent(2001)über42Prozent(2002)auf jetzt 38Prozententwickelt.

56. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Für wie sinnvoll hält die Bundesregierung das
Verhältniszwischender Grundausbildungszeit,
der Fahrausbildungszeit und der Dauer des
später folgendenEinsatzesin der Truppe bei
Wehrpflichtigen, die zu Lkw-Fahrern ausgebil-
det wordensind?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.Januar 2004

Zu Ihrer Frageist zunächstgrundsätzlich anzumerken, dasssichOrga-
nisationund Strukturender Bundeswehrbisherund derzeitnoch vor-
rangig am Auftrag der Landes-und Bündnisverteidigung ausrichten.
Die volle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte für diesenAuftrag be-
ruhte und beruht dabei zu einemerheblichenTeil auf der Mobilma-
chungund der damit verbundenenEinberufungvon Reservisten. Be-
stimmendfür die Ausbildungder Grundwehrdienstleistenden,war da-
her nicht allein die neunmonatigeGrundwehrdienstzeit,sondernder
spätereEinsatz im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung
nachMobilmachung. Eine BewertungdesNutzensmilitärischerAus-
bildung kann daher nicht auf den neunmonatigenGrundwehrdienst
reduziertwerden.

Die Funktion Militärkraf tfahrer ist qualitativ der Laufbahngruppeder
Mannschaftenzuzuordnen.Der Anteil der Soldatenauf Zeit in dieser
Laufbahngruppe reicht quantitativ nicht aus, um die erforderlichen
Dienstpostenals Militärkraftfahr er ± wie auch andereDienstposten
der Mannschaftsebene mit kostenintensiver Ausbildung± besetzenzu
können.Als Voraussetzungfür dasHerstellender Einsatzbereitschaft
zur Landes-und Bündnisverteidigung sowie zur Sicherstellung des
Grundbetriebesist daherdie Ausbildungvon Grundwehrdienstleisten-
denzu Militärkraftfahr ern insbesondere beimHeer unverzichtbar.

Mit der in denVerteidigungspolitischen Richtlinien vom 21.Mai 2003
beschriebenenNeuausrichtung der Streitkräfte auf die wahrschein-
lichstenEinsätzewird die Grundlagefür Organisationund Strukturen
der Bundeswehrwesentlichverändert.Im Rahmender aktuell laufen-
denArbeiten zur Weiterentwicklung der Bundeswehrwird daherauch
untersucht,ob weiterhin der Bedarf zur Ausbildungvon Grundwehr-
dienstleistenden zu Militärkraftfahr ern in den Fahrerlaubnisklassen
C/CE/C1/C1E besteht.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/2380± 35±



57. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Zieht die Bundesregierungfür dasneu zu ent-
wickelnde Informationskonzept der Bundes-
wehr in Erwägung, im Rahmen der Internet-
präsenzauchVerknüpfungenzu regierungskri-
tischenOrganisationen, die andereArgumente
zur Diskussionstrittiger Themenanbieten,ein-
zurichten,und wennnein,warumnicht?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 8. Januar 2004

Das Bundesministerium der Verteidigung(BMVg) beabsichtigt nicht,
das Informationsangebot der vom Ministerium verantworteten Web-
sitesmit Hilfe von Verknüpfungen zu Internetangeboten regierungs-
kritischerOrganisationenzu ergänzen.

Dies begründetsich vor allem durch die im Urteil desBundesverfas-
sungsgerichtsvom 2. März 1977(BVerfGE 44, 125[147]) formulierte
Maûgabe:

¹In den RahmenzulässigerÖffentlichkeitsarbeit fällt, dassRegierung
und gesetzgebendeKörperschaften, bezogenauf die Organtätigkeit,
der Öffentlichkeit ihre Politik, ihre Maûnahmenund Vorhabensowie
die künftig zu lösendenFragen darlegenund erläutern.Eine verant-
wortliche Teilhabeder Bürger an der politischenWillensbildungdes
Volkes setzt voraus, dassder Einzelne von den zu entscheidenden
Sachfragen,von den durch die Verfassungsorgane getroffenenEnt-
scheidungen, Maûnahmen und Lösungsvorschlägengenügendweiû,
um siezu beurteilen,billigen oderverwerfenzu können.ª

Der EinsatzdesMediums Internet als festerBestandteil der Informa-
tionsarbeitdesBMVg und der Bundeswehrerfüllt diesenverfassungs-
rechtlichenAuftrag nebenden andereneingesetztenInformationsträ-
gern uneingeschränkt. Alle hierfür im Rahmen des Einzelplans14
bereitgestelltenHaushaltsmittelhabensomit ausschlieûlichdieserbe-
stehendenMaûgabezu folgenund sindausschlieûlichzu Zweckender
sicherheitspolitischen Kommunikation des BMVg und der Bundes-
wehrzu nutzen.

Eine davonabweichendeDarstellungandererMeinungenund Stand-
punkte wird unter anderemwedervon dengeltenden¹Richtlinien für
die Presse-und Öffentlichkeitsarbeitder Bundeswehrª (VMBl 1993,
S.54ff.) nochvon demobenerwähntenGrundsatzurteilgetragen.

Darüber hinaus wäre die Verknüfpung externer Internetseitenauf
WebsitesdesBMVg und der Bundeswehrrechtlich nicht unbedenk-
lich, da der verantwortliche Betreiber einer Internetseiteunter Um-
ständenauch für verknüpfte Inhalte zur Rechenschaft gezogenwer-
denkönnte.

Für die Web-PräsenzendesBMVg und der Bundeswehrhat sich da-
her die Praxisbewährt,nur eine limitierte, kontinuierlich überprüfte
Anzahl von Verknüpfungenzeitlich begrenztanzubieten,soferndiese
die Informationsarbeit desHausesim Internet in angemessener Weise
begleitenoder ergänzen.DauerhafteVerknüpfungenauf Websitesna-
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tionaler und internationalerPartnerorganisationen(z.B. EU, NATO,
VN u.¾.) gehörendarüber hinaus ebenfallszum festenBestandteil
unseresInformationsangebotes.

Ich darf Ihnen deshalbabschlieûendversichern,dassdie Nutzung des
Internetsals Teil der InformationsarbeitdesBMVg und der Bundes-
wehr auch in Zukunft ausschlieûlichauf der Grundlage der verfas-
sungsrechtlichen Verpflichtung und daraus abgeleiteterBestimmun-
gendie öffentlicheMeinungsbildung mit umfassendenInformationen
unterstützen wird.

58. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Werden im Blankeneser Erlass des
Bundesministers der Verteidigung dem Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr umfassende,
bisher den Inspekteuren der Teilstreitkräfte
vorbehaltene, Kompetenzenzur Führung der
Streitkräfte zugesprochen,und wenn ja, wie
werdendie Veränderungender Aufgaben- und
Kompetenzbereiche für den Generalinspek-
teur und die Inspekteure der Teilstreitkräfte
ausgestaltetsein?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.Januar 2004

Mit der Weisung für die Weiterentwicklung der Bundeswehrvom
1. Oktober 2003hat der Bundesminister der Verteidigungunter ande-
rem den Auftrag zur Erarbeitungeinesden BlankeneserErlasserset-
zendenDokumentserteilt. Die Arbeiten hierzusindderzeitnochnicht
abgeschlossen, so dasseine weitergehende Beantwortung der Frage
zumgegenwärtigenZeitpunkt nicht möglichist.

59. Abgeordneter
Peter
Rauen
(CDU/CSU)

WelcheUmständeführten bei der Bundeswehr
zu einer ¾nderungder Einschätzungüber die
Zulässigkeitder Wahrnehmungdesabwehren-
denBrandschutzesim Amt für Wehrgeophysik
durch die kommunale Feuerwehr in Traben-
Trarbach,und warum fordert dasjetzt zustän-
dige Heer eine Alarmierungszeit von unter
5 Minuten, wenn vorher durch die Luftwaffe
jahrzehntelang eine Alarmierungszeit von
10Minuten alsausreichendangesehenwurde?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 14.Januar 2004

Der Brandschutzin der Bundeswehrwird seit 1994durch das¹Fach-
konzept Brandschutz der Bundeswehrªgeregelt.Diesesschreibt für
Schutzbauten wegendesbesonderenGefahrenpotentialseigeneBun-
deswehr-Feuerwehrenvor. Feuerwehrender Kommunensind für den
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Untertageeinsatz aufgrund fehlender Ausbildung insbesondereaber
wegenfehlenderAusrüstungnicht einsetzbar.

Zur ¹Alarmierungszeitª (fachlich: Hilfsfrist) ist festzustellen, dass
diesesichgrundsätzlich auf dasSchutzziel¹Personenrettungª bezieht.
Hilfsfristen basierenauf wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen
für eineerfolgreicheRettungnachRauchgasintoxikation. Im Falleder
Untertageanlagein Traben-Trarbachwären die Brandschutzkräfte
derart an der Anlagezu stationieren,dassdie mit demBrandschutzge-
setz des Bundeslandes Rheinland-Pfalzvorgeschriebene Frist von
8 Minuten (StufeI) eingehaltenwerdenkann.

60. Abgeordneter
Peter
Rauen
(CDU/CSU)

Welche Alternativen für die Wahrnehmung
des abwehrenden Brandschutzes bestehenim
Amt für Wehrgeophysik, um auch in Zukunft
den in Anbetracht der internationalenSicher-
heitslagewichtigen und heute nur mit Millio-
nenaufwand neu zu erstellenden unterirdi-
schenSchutzbauin Traben-Trarbachauchwei-
terhin voll nutzen zu können, und wie sollen
die Forderungender NATO und der Bundes-
wehrführung erfüllt werden können, wonach
¹gehärteteª Unterbringungen,beziehungswei-
se geophysikalische Einsatzunterstützung ¹in
wesentlichenTeilen aus Schutzbautenª gefor-
dert werden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 14.Januar 2004

Aus brandschutzfachlicherSichtgibt eskeineAlternativezur Gewähr-
leistungdeserforderlichen Brandschutzes.Solangeein Untertageper-
sonalbetrieberfolgt, ist eineBundeswehr-Feuerwehrerforderlich.Aus
fachlicher Sicht besteht für die Aufgabenerfüllung im Geoinforma-
tionswesenkeine Notwendigkeit für den erdeingedeckten Schutzbau.
Grundsätzlich ist festzustellen, dassSanierungenund Umbautenvon
bestehendenFunktionsschutzbauten gemäû Rahmenrichtlinien für
bauliche Schutzvorkehrungen der Bundeswehrauf Einzelfälle be-
schränktbleibenund derzeit nur unter der Bedingungeiner entspre-
chendenNATO-Forderung/Finanzierunggenehmigtwerden.Aus den
NATO-Dokumenten kann die Notwendigkeit einer geschütztenUn-
terbringungdesRechenzentrums nicht hinreichend abgeleitetwerden.
Eine Finanzierungvon Baumaûnahmen für den Schutzbaudurch die
NATO ist nicht zu erwarten.Gleichwohlbedeutetdiesnicht, dassbe-
stehendeAnlagengrundsätzlichaufzugebensind.Siesind weiterzube-
treiben, soweitdie Wirtschaftlichkeit desBetriebessichergestelltwer-
denkann.Die NutzungdesSchutzbausist beiBetrachtung der Investi-
tions-und Betriebskosten zur Behebungder Brandschutzmängelnicht
wirtschaftlich. Es entstehenerheblicheMehrkosten gegenübereiner
oberirdischen Unterbringung desPersonals.Aus diesemGrund wird
für dasPersonaldesSchutzbausein kurzfristiger Umzug in die ober-
irdischenGebäudeder LiegenschaftMont Royal in Traben-Trarbach
vorgenommen.Zur Minimierung desRisikos für Lebenund Gesund-
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heit desPersonalsin demSchutzbauwird bis zum AbschlussdesUm-
zugesFeuerwehrpersonalabgestellt.

61. Abgeordneter
Peter
Rauen
(CDU/CSU)

Welche Regelungen bestehen im Amt für
Wehrgeophysik für die Dienststellenleitung
der AuûenstelleTraben-Trarbach im Urlaubs-
oder Krankheitsfall, und wie ist im Regelbe-
trieb sowieinsbesondere im Notfall eine zügi-
ge und reibungsloseFührung der Auûenstelle
gewährleistet, wennvor Ort bereitsfür die Be-
arbeitungeinfacherUrlaubsanträgekein zeich-
nungsberechtigtesPersonalvorhandenist, sich
gleichzeitigin der HauptstelleEuskirchenaber
niemandfür zuständighält?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 14.Januar 2004

Der Dienst-und Geschäftsbetrieb desAmtes für Geoinformationswe-
sender Bundeswehr(AGeoBw) wird umfassendund detailliert in der
Dienst-und Geschäftsordnung(DGO) geregelt.Die allgemeindienstli-
cheFührungder amStandortTraben-TrarbachbefindlichenOrganisa-
tionselementeobliegt den hiermit beauftragtenDezernats-,Gruppen-
und Abteilungsleitern desAGeoBw ± unabhängig davon,von wo aus
dieseihre Organisationselementeführen. Die AufgabedesKasernen-
kommandantenist für die am Standort Traben-Trarbach befindliche
TeileinheitdesAGeoBw (Liegenschaften Mont Royal und Wildstein-
Kaserne) durch den Kommandeur des Verteidigungsbezirkes 42
(Trier) auf den Gruppenleiter Systemzentrum/GeoInfoTechnik über-
tragenworden.Die Bearbeitungder Urlaubsanträgedesam Standort
Traben-Trarbachbefindlichen Zivilpersonalswird durch ¹Ergänzende
Hinweisezum Verfahrensablauf bei Abwesenheiten von Zivilbediens-
tetenª zur DGO geregelt.Mittels der im AGeoBw verfügbaren Kom-
munikationsmittel lassensich Urlaubsanträgeohne signifikante Zeit-
verzügeunabhängigvom jeweiligenDienstort desVorgesetztenbear-
beitenund weiterleiten.Problemeergebensichzurzeitnochvereinzelt
bei der für die GenehmigungdesUrblaubs der Beamtenzuständigen
personalbearbeitendenStelle,der WBV West,dahin gehend,dassder
hierdurch verlängerte Genehmigungsgang auûerhalb des AGeoBw
nochimmer zu gewissenZeitverzögerungenführt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

62. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie habensichvor demHintergrund aktueller
Presseveröffentlichungen(BERLINER MOR-
GENPOST vom 15.Dezember2003) im Ver-
lauf der letztenfünf Jahrebundesweitdie kon-
kreten Kosten für Schwangerschaftsabbrüche
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entwickelt, die jeweils zum einen von der ge-
setzlichenKrankenversicherungzu tragenwa-
ren bzw. zum anderen von der öffentlichen
Hand getragenwurden, und trifft in diesem
Zusammenhang die Aussageder Berliner Ge-
sundheitsverwaltung zu, dass eine 90%ige
staatlicheKostenübernahme im Land Berlin
im bundesweitenDurchschnittliege?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 12.Januar 2004

Für Schwangerschaftsabbrüchegemäû§218aAbs.1 Strafgesetzbuch,
derenKosten nachdem Gesetzzur Hilfe für Frauen bei Schwanger-
schaftsabbrüchenin besonderenFällen erstattet werden, haben die
Bundesländer in denJahren1998bis 2002folgendeMittel (gerundet)
aufgewendet:

1998: 37500000Euro

1999: 39000000Euro

2000: 40000000Euro

2001: 40500000Euro

2002: 40000000Euro.

Der Anteil der von den Ländern jährlich erstatteten Schwanger-
schaftsabbrüchean der Gesamtzahlder jährlich dem Statistischen
BundesamtgemeldetenSchwangerschaftsabbrücheim jeweiligenBun-
deslandist nach den vorliegenden Daten unterschiedlich hoch. Im
Jahr2002betrugdie Quotezwischen67 Prozent(Bayern)und 99Pro-
zent(Brandenburg).

Allerdings muss bei der Ermittlung dieser Werte berücksichtigt
werden, dassnicht alle Schwangerschaftsabbrüchein dem Jahr als
Erstattungsfall registriert werden,in dem sie vorgenommenwurden,
die erfassten Abbrüche in beiden Statistiken mithin nicht völlig
deckungsgleich sind. Weiterhin sind in einzelnen Bundesländern
Mehrfachzählungen im Rahmen der Meldung der Erstattungsfälle
seitens der gesetzlichenKrankenkassen an die Länder nicht aus-
zuschlieûen.In diesenFällen werden als Erstattungsfälle nicht die
abgerechnetenLeistungen pro Schwangerschaftsabbruch gemeldet,
sondern jede erstatteteärztliche Rechnung wird als Erstattungsfall
registriert.DieseHintergründeermöglicheninsgesamtkeinekonkrete
BerechnungdesAnteils der von denLändern finanziertenSchwanger-
schaftsabbrüchean den tatsächlichdurchgeführten Abbrüchen pro
Jahr.

Die amtlichenStatistiken der gesetzlichenKrankenversicherungerfas-
sendie Ausgabenfür legaleSchwangerschaftsabbrücheim Rahmenei-
ner Globalpositionund sinddemzufolgenicht isoliert auszuweisen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

63. Abgeordneter
Dr. Rolf
Bietmann
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassgesetzlicheKrankenversiche-
rungen Kooperationenmit privaten Kranken-
versicherungen eingehen(etwadie BarmerEr-
satzkassemit der HUK Coburg), um dann
ihren VersichertenZusatzversicherungen zur
Kompensation von Leistungseinschränkungen
zu vermitteln, und wenn ja, wie stehtdie Bun-
desregierung zu diesenKooperationen?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 22.Januar 2004

Der Bundesregierung ist bekannt,dassgesetzlicheKrankenkassen in
Verhandlungen mit privaten Kankenversicherungsunternehmen ste-
hen, die die Vermittlung von privaten Zusatzversicherungen für Ver-
sicherteder gesetzlichenKrankenversicherung zum Gegenstandha-
ben. In einigen Fällen ist es auch bereits zum Abschlussderartiger
Verträge gekommen. Die Zusatzversicherungen beziehensich dabei
einmalauf nicht odernicht mehr in der gesetzlichenKrankenversiche-
rung für den Risikofall vorgehalteneLeistungen(wie z.B. dasSterbe-
geld),zum anderenauf Zusatzleistungen,die zu keiner Zeit in der ge-
setzlichenKrankenversicherungzur Verfügunggestelltwurden (z.B.
eine Auslandsreise-Krankenversicherung).Die Bundesregierung be-
grüût diese Kooperationen. Die Möglichkeit hierzu hat jüngst das
GKV-Modernisierungsgesetz den gesetzlichenKrankenkassen eröff-
net. Sie trägt dem Wunsch der VersichertenRechnung,bestimmte
Versicherungen, die ihren Krankenversicherungsschutzergänzen,
über ihre Krankenkasseabschlieûenzu können.

64. Abgeordneter
Dr. Rolf
Bietmann
(CDU/CSU)

Tifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassvon derartigen Zusatzangeboten ge-
setzlichVersicherteüber 65 Jahreausgeschlos-
sen sind, und wenn ja, ist dieseunterschied-
liche Behandlung gegenüber den übrigen
gesetzlichVersicherten ausSichtder Bundesre-
gierungrechtmäûig,und wenn ja, mit welcher
Begründung?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 22.Januar 2004

Es trifft zu, dassbestimmteAngeboteder privaten Krankenversiche-
rungenden AbschlusseinessolchenVertragesvon einerAltersgrenze
abhängigmachen.Eine solcheAltersgrenzeist in der privaten Kran-
kenversicherung, die auf einer freiwilligen Vereinbarung zwischen
Versicherungsunternehmenund Versichertenberuht, üblich. Der Ge-
setzgeberhat dasprivate Krankenversicherungsrechtin diesemPunkt
nicht geändert.
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65. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Feststel-
lung der DänischenTechnischenUniversität in
Kopenhagen, nach der Wasserleitungenaus
Kunststoff gefährlicheStoffe absondernsowie
ein verstärktesWachstumvon Mikroorganis-
men in ihnen vorkommt, und welcheKonse-
quenzenhält sie ggf. zur Gefahrenabwehr für
notwendig (vgl. Husumer Nachrichten vom
6. Januar2004)?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 14.Januar 2004

Die Feststellungender DänischenTechnischenUniversität sowiedie
demArtikel in den¹Husumer Nachrichtenª ebensozu Grunde liegen-
denUntersuchungsergebnisseder norwegischenLebensmittelkontroll-
behördesind wederüberraschendnoch für die deutscheTrinkwasser-
versorgungBesorgniserregend.

Kunststoffrohre für den Trinkwasserbereich werdenin der Bundesre-
publik Deutschlandbereitsseit 1977 nach den Kunststoff-Trinkwas-
ser-Empfehlungen (KTW-Empfehlungen) des ehemaligenBundesge-
sundheitsamtesauf die Abgabe unerwünschter organischer Substan-
zengeprüft.Nebender Einhaltungder KTW-Empfehlungenund tech-
nischenAnforderungen ist die bestandenePrüfungauf die unzulässige
Förderung des mikrobiellen Wachstums entsprechend DVGW-
Arbeitsblatt (DVGW = DeutscheVereinigungdesGas-und Wasser-
fachese.V.) W 270 zur ErlangungeinesDVGW-Prüfzeichenserfor-
derlich,bevordie Rohreauf denMarkt gebrachtwerden.

66. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Welche Kosten sind seit der Einführung der
Diagnosis Related Groups (DRGs) bei den
Krankenkassen, den Krankenhäusern und
demMedizinischenDienst der Krankenkassen
(MDK) für technischeInvestitionen, perso-
nelle Ressourcensowie fortlaufende Schulun-
gen der Beschäftigtenentstanden, und welche
finanziellen Aufwendungen erwartet die Bun-
desregierung durch die Tätigkeit des Deut-
schenInstituts für MedizinischeDokumentati-
on und Information (DIMDI) sowiedesInsti-
tuts für das Entgeltsystemim Krankenhaus
(InEK gGmbH)?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 20.Januar 2004

Über die bei Krankenkassen, Krankenhäusern und dem MDK durch
die DRG-Einführung entstandenenKosten liegen der Bundesregie-
rung keine Informationen vor. Es ist jedochdavon auszugehen,dass
in den genanntenBereichenin unterschiedlichem Umfang Mehrauf-
wendungeneingetretensind.Den zusätzlichenKosten ist aberder zu-
sätzlicheNutzen gegenüberzustellen,insbesondere die erhöhteTrans-
parenz.Diesewird zu einerverbessertenWirtschaftlichkeit und Quali-
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tät und in diesemSinne zu positiven Veränderungender Leistungs-
strukturenführen.

Das InEK alsdasDRG-Institut der Selbstverwaltungspartnerrechnet
für das Jahr 2004 mit Einnahmenausdem so genanntenDRG-Sys-
temzuschlag in Höhe von 4,8Mio. Euro. Der Zuschlagwird im Jahr
2004in Höhe von 0,27Euro je Krankenhausfall erhoben(2003:0,30
Euro).

Das DIMDI führt im Zusammenhangmit der DRG-Einführung die
zu seinenKernaufgabengehörendeWeiterentwicklung der medizini-
schenKlassifikationen (Diagnosen-und Operationenschlüssel)durch.
Wegen des gewachsenenAktualisierungs- und Beratungsbedarfs ist
ein zusätzlicher,für dasJahr2004jedochnochnicht genaubezifferba-
rer Aufwand entstanden.Für dasJahr 2003kann der Zusatzaufwand
mit einemPersonenjahrbeziffertwerden.

67. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungder
BKK-Securvita, dass durch die Mehreinnah-
men bei der Tabaksteuerauch die tatsäch-
lichen Aufwendungen der Krankenkassen für
versicherungsfremdeLeistungen± dassindins-
besondereLeistungenfür Schwangereund alle
Aufwendungen rund um die Geburt ± erstattet
werden (vgl. hierzu auch dpa-Meldung vom
7. Januar2004,10.02Uhr, ¹Securvita-BKKª),
und wie begründetsieihre Auffassung?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 20.Januar 2004

§221 desFünften BuchesSozialgesetzbuch(SGBV) in der mit dem
GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) am 1. Januar2004in Kraft ge-
tretenenFassungsieht eine pauschaleAbgeltung der Aufwendungen
für versicherungsfremdeLeistungen durch den Bund vor. Für das
Jahr 2004sind 1 Mrd. Euro, für dasJahr 20052,5 Mrd. Euro und ab
demJahr 2006jährlich 4,2 Mrd. Euro über dasBundesversicherungs-
amt andie Krankenkassenzu leisten.

Das Bundesministerium für Gesundheitund SozialeSicherungwird
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung desBundesratesdasNähe-
re über die Verteilung dieserpauschalenAbgeltungsbeträgeauf die
Krankenkassen bestimmen. Der Maûstab für die Verteilung sind die
Ausgaben für versicherungsfremde Leistungen. Daraus folgt zum
einen, dassAufwendungen,wie z.B. entgangene Beiträgedurch die
beitragsfreieMitgliedschaft während des Bezugsvon Mutterschafts-
geldund währendder Inanspruchnahmevon Elternzeitbei der Vertei-
lung nicht berücksichtigtwerdenkönnen,da essich hierbei nicht um
¹Ausgabenª handelt. Zum anderen sieht die Gesetzesformulierung
keinen direkten Ausgabenausgleich, sondern eine pauschaleAbgel-
tung der Aufwendungenvor. Die genaueAusgestaltung wird die o.a.
Rechtsverordnungregeln,derenEntwurf derzeitvorbereitetwird.
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68. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit,
im Bereich der Krankenfahrten durch Rege-
lung im Gesetz oder in den nach meinem
KenntnisstandgeplantenRichtlinien desBun-
desausschusses der ¾rzte und Krankenkassen
über die Verordnungvon Krankenfahrtenund
Krankentransport-Leistungen (Krankentrans-
port-Richtlinien) nach§92 Abs.1 Satz1 Fünf-
tes Buch Sozialgesetzbuch(SGBV) dem Arzt
die Möglichkeit einzuräumen, eine Patienten-
beförderung im Taxi oder Mietwagen bei
zwingendermedizinischerNotwendigkeit der
Krankenfahrt ad hoc± alsoauchohnevorheri-
ges,mehrtägigesGenehmigungsverfahren der
Krankenkasse ± aufgrund seiner medizini-
schenBeurteilungsfähigkeit zu verordnen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 7. Januar 2004

Die vom Bundesausschussder ¾rzteund Krankenkassen in seinerSit-
zung vom 1. Dezember2003beschlossene Neufassungder Kranken-
transport-Richtlinien liegt dem Bundesministerium für Gesundheit
und SozialeSicherungseit dem 16. Dezember2003zur Überprüfung
gemäû§94 Abs.1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) vor. Die
Prüfungist nochnicht abgeschlossen,sodasseineabschlieûendeBeur-
teilungder Richtlinie derzeitnochnicht möglichist.

Allerdings ist darauf hinzuweisen,dassdie Fahrkosten,die zu Lasten
der gesetzlichenKrankenversicherung abgerechnetworden sind, in
den letzten Jahrenüberproportional gestiegensind, und der Gesetz-
geberin einemüberparteilichenKompromiss deshalbdie Erstattung
von Fahrkostenzur ambulantenBehandlungprinzipiell von der vorhe-
rigen Genehmigungdurch die zuständigeKrankenkasse abhängig
gemachthat. Für abschlieûende Entscheidungen des Vertragsarztes
bestehtinsoweitkaumRaum.

69. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Verein-
barkeit des §4 der nach meinem Kenntnis-
standgeplantenKrankentransport-Richtlinien,
in dem zur Entscheidungder zwingendenme-
dizinischen Notwendigkeit insbesondere der
aktuelleGesundheitszustandsowiedie Gehfä-
higkeit desPatientenzu Grunde zu legenist,
mit der Regelungdes §9 dieser Richtlinien,
wonach vorauswirkende Genehmigungen zu
erteilensind,und teilt die Bundesregierungdie
Auffassung,dassdies jedoch Veränderungen
im Gesundheitszustand nach der Genehmi-
gungserteilung garnicht berücksichtigenkann?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 7. Januar 2004

Die Überprüfung der geplanten Krankentransport-Richtlinien ist
nicht abgeschlossen(sieheAntwort zu Frage68). Entsprechende Ver-
ordnungensind nachder neuenRechtslage in der Regelvor Fahrtbe-
ginn von der jeweiligenKrankenkassezu genehmigen. Dies schlieût
nachAuffassungder Bundesregierung nicht aus,dassVeränderungen
im GesundheitszustandnachAusstellungder Verordnung berücksich-
tigt werden und gegebenenfalls zu einer neuen Entscheidungder
Krankenkasseführen.

70. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassim Zuge der Gesundheitsre-
form zum 1. Januar2004 die Kommunen bei
der Abrechnung der Krankenversorgung für
Sozialhilfeempfänger,anstattwie bisherden in
der RegelbeauftragtenDienstleistern rund 2,2
Prozent, zukünftig den Krankenkassen bis zu
5 ProzentdesAbrechnungsvolumenserstatten
müssen, und wenn ja, welche entlastenden
Maûnahmengedenktdie Bundesregierung zu
ergreifen?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 20.Januar 2004

Es trifft zu, dass§264Abs.7 Satz2 desFünften BuchesSozialgesetz-
buch (SGBV) in der Fassung des GKV-Modernisierungsgesetzes
(GMG) vorsieht,dassalsangemesseneVerwaltungskosteneinschlieû-
lich Personalaufwand für den Personenkreis, für den die gesetzliche
Krankenversicherung(GKV) nach§264 Abs.2 SGBV die Kranken-
behandlungübernimmt, biszu 5v.H. der abgerechnetenLeistungsauf-
wendungenfestgelegtwerden.

Da §264 Abs.2ff. SGBV den Krankenkassen eine neue Aufgabe
überträgt,ist ein Vergleichmit anderenbishergezahltenVerwaltungs-
pauschalennicht angezeigt.

71. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen sieht die Bundesregie-
gung vor, um die aufgrund der geänderten
Rechtslage(sieheUrteil desOberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalzvom 9. Juni 2000,
12A 10907/99) drohende Überschuldung der
Ortsgemeindenaufgrundder zusätzlichenKos-
tenbelastungfür die Heimunterbringung von
Wohnungslosen abzuwenden,und wie erklärt
die Bundesregierung, dassgeradedenjenigen
GemeindenzusätzlichefinanzielleBelastungen
zugemutetwerden,die sich durch die Bereit-
stellungsozialerEinrichtungenin herausragen-
demMaûe für dasGemeinwohlengagieren?
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Antwort desStaatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 16.Januar 2004

Das besondereEngagementeinzelner rheinland-pfälzischerOrtsge-
meinden durch Bereitstellungspeziellersozialer Einrichtungen zur
Sesshaftmachungvon Wohnungslosen wird begrüût.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dasssich eine überdurchschnittliche
Kostenbelastung dieser Ortsgemeinden nicht aus bundesrechtlichen
Vorschriften, insbesondere solchendesBundessozialhilfegesetzes,er-
gibt. Die unmittelbareKostenbelastungder Ortsgemeindenergibt sich
ausschlieûlichaufgrund rechtlicher Vorschriften des Landes Rhein-
land-Pfalz.

72. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Bei wie vielenRentnern (unterteilt nachMän-
nern und Frauen)in denneuenBundesländern
und Berlin-O enthält die Rente noch einen
Auffüllbetrag?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Franz Thönnes
vom 16.Januar 2004

Zum Stichtag1. Juli 2003erhielten38711Rentnerund 432915Rent-
nerinnenin denneuenLändernund Berlin-OsteineRentemit Auffüll-
betrag/Rentenzuschlag.

73. Abgeordneter
Heinz
Seiffert
(CDU/CSU)

Wie stellt sich bei Schlieûungeiner Innungs-
krankenkasse(IKK) die Situation für die
dienstordnungsgemäûen (DO)-Angestellten
hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung bei
eineranderenKrankenkassedar?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 14.Januar 2004

Die Rechtsfolgenhinsichtlichder Abwicklung der Geschäfte,der Haf-
tung bei Verpflichtungensowiedie Konsequenzen für DO-Angestellte
bei der Schlieûungeiner Innungskrankenkasseergebensichaus§164
SGBV. Hiernach hat der Landesverband der Innungskrankenkassen
die Verpflichtungender geschlossenenInnungskrankenkassezu über-
nehmen. Die betreffendenDO-Angestellten sind verpflichtet, beim
Landesverband der Innungskrankenkassenoder einer anderen In-
nungskrankenkassedienstordnungsmäûigeStellunganzutreten,wenn
die Stellungnicht in einemauffälligen Missverhältnis zu denFähigkei-
ten desDO-Angestelltensteht.Entstehenhierdurch geringere Besol-
dungs- und Versorgungsansprüche, so sind diese auszugleichen.
Bestehtein Landesverband nicht mehr, hat der Bundesverbandder
Innungskrankenkassendie Verpflichtungendes Landesverbandes zu
erfüllen.Die Vertragsverhältnisseder Beschäftigten,die nicht, wiedar-
gestellt,fortgesetztwerden,endenmit dem Tag der Auflösung oder
Schlieûungder Innungskrankenkasse.
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74. Abgeordneter
Heinz
Seiffert
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,dassdie akti-
ven DO-AngestelltenkeinenAnspruchauf Ar-
beitslosengeldhaben, da sie aufgrund ihrer
besonderenbeamtenähnlichenStellung keine
Beiträgean die Arbeitslosenversicherungent-
richten, und sieht die Bundesregierung hier
Handlungsbedarf, um im Falle der Schlieûung
einer IKK für die nicht von anderenKranken-
kassen übernommenen DO-Angestellten zu
verhindern, dass diese Angestellten mangels
anderweitiger Einkünfte (z.B. Arbeitslosen-
geld)auf die Sozialhilfeangewiesensind?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 14.Januar 2004

Der Bundesregierung ist bekannt,dassdie DO-Angestelltennicht in
der Arbeitslosenversicherungversichertsind. Die im SGBV enthalte-
nenHaftungsregelungenin Verbindungmit denbestehendenRegelun-
gender Insolvenzordnungwerdenalsausreichendangesehen,um Pro-
blemen,die sichbei der Schlieûungeiner einzelnenKrankenkasseim
Hinblick auf die dort beschäftigtenDO-Angestelltenergeben,gerecht
zu werden.Lediglich für den Fall, dassesdazukäme,dasssämtliche
Kasseneiner Kassenartgeschlossenwerdenmüssen,könnte der Ge-
setzgebergefordertsein.Für einesolcheEntwicklungbestehenderzeit
keine Anhaltspunkte. Die Einbeziehungder DO-Angestellten in die
Arbeitslosenversicherungerscheintdeshalbnicht geboten.

75. Abgeordneter
Heinz
Seiffert
(CDU/CSU)

Inwiefern ist essachgerecht,bei Krankenhäu-
sernund anderenLeistungserbringern,die sich
bereits in der Vergangenheit um integrierte
Versorgungbemüht habenund hierbei erfolg-
reich waren,infolge der 1%igenAnschubfinan-
zierung zu Gunsten der integrierten Versor-
gungeinenpauschalenBudgetabzugvorzuneh-
men?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 13.Januar 2004

Das Gesetz(§140ddesFünften BuchesSozialgesetzbuch± SGBV ±)
macht keinen Unterschied zwischenKrankenhäusern und anderen
Leistungserbringern, die Verträge zur integrierten Versorgungabge-
schlossenhaben oder in Zukunft abschlieûenwerden und solchen
Leistungserbringern, die eine integrierte Versorgungnicht vereinba-
ren. Der vorgeseheneAbzug von den Rechnungender einzelnen
Krankenhäuser ist sachgerecht. Soweit Krankenhäuser, die Verträge
zur integrierten Versorgung abgeschlossenhaben,sich diesenAbzug
gefallenlassenmüssen,habensie auf der anderenSeiteden Vorteil,
über die Vergütungzur integriertenVersorgung zumindesteinenTeil
der abgezogenen Rechnungsbeträge¹zur Kompensationª wiederzube-
kommen.
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76. Abgeordneter
Heinz
Seiffert
(CDU/CSU)

Hält die Bundesregierung es für zweckmäûig,
Ausnahmenvom pauschalenBudget vorzuse-
hen, wenn sich ein Krankenhaus bereits für
Maûnahmenzur Verbesserungder integrierten
Versorgungeingesetzthat?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 13.Januar 2004

Nein.

77. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

In welchemUmfang investiert dasBundesmi-
nisterium für Gesundheit und Soziale Siche-
rung in den nächstenJahrenan und in seinen
Standort Bonn, und sind dabei insbesondere
Verlegungenaus gemietetenin neu gebaute
Gebäudegeplant?

Antwort desStaatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 22.Januar 2004

Das Bundesministerium für Gesundheit und SozialeSicherungbeab-
sichtigt zur Nutzung von Synergienund Effizienzpotenzialenseine
BonnerBeschäftigtenzentralan einemStandortunterzubringen. Dies
entsprichtauch dem Kabinettbeschlussvom 28.Mai 2003.Erforder-
lich hierfür ist ein Erweiterungsbau auf der bundeseigenen Liegen-
schaft¹Rochusstraûe1ª in 53123Bonn.Die Baukosten betragenrund
35Mio. Euro. Im Gegenzugwerdendie bislanggenutztenMietliegen-
schaften¹LengsdorferHauptstraûeªund ¹Propsthofª aufgegeben.

Im RahmeneinerWirtschaftlichkeitsüberprüfung wurdendie Alterna-
tiven Neubauund Mietlösungverglichen.Danachist einebundeseige-
neNeubaulösungkostengünstiger.

78. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Aus welchenLändernnehmenVersandapothe-
ken bereitsam Versandhandel und am elektro-
nischenHandel mit Arzneimitteln in Deutsch-
land teil, und wie ist in diesemZusammenhang
der aktuelleStandzur Erstellungder Übersicht
über die Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes,in denenfür den Versand-
handel und den elektronischen Handel mit
Arzneimitteln dem deutschenRecht vergleich-
bare Sicherheitsstandards bestehen (gemäû
§73Abs.1 Arzneimittelgesetz)?
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Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 22.Januar 2004

Nach Kenntnisder BundesregierungnehmenApothekenausdenNie-
derlandenam VersandhandelnachDeutschlandteil. Die Bundesregie-
rung steht mit der zuständigenniederländischen Behördein Verbin-
dung.Die Erstellungder Übersichtüberdie MitgliedstaatendesEuro-
päischenWirtschaftsraumes,in denenfür denVersandhandel und den
elektronischenHandel mit Arzneimitteln dem deutschenRecht ver-
gleichbareSicherheitsstandards bestehen(gemäû§73 Abs.1 Arznei-
mittelgesetz),wird zurzeit erarbeitet.Sollte in der Zwischenzeit be-
kannt werden, dass aus einem anderen EU-Mitgliedstaat Versand-
handel oder elektronischer Handel mit apothekenpflichtigen Arznei-
mitteln nach Deutschlandbetriebenwird, wird sich die Bundesregie-
rung auch mit der dort zuständigenStelleumgehendin Verbindung
setzen.

79. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wird der gesetzlich fixierte Herstellerrabatt
von 16%nachErkenntnissender Bundesregie-
rung von Seiten der Groûhändler auch ord-
nungsgemäûmit den Versandapotheken im
europäischen Ausland verrechnet, und wie
bewertet die Bundesregierung gegebenenfalls
eineNicht-Verrechnung?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 22.Januar 2004

Der Herstellerabschlagist bei Versandvon Arzneimitteln in dasGe-
biet der Bundesrepublik Deutschlanddurch Apotheken, die in ande-
ren Staatenansässigsind,ausfolgenden Gründennicht anwendbar:

§130aFünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGBV) verpflichtet die Her-
steller, bei Abgabe eines Arzneimittels zu Lasten der gesetzlichen
Krankenversicherung, das nicht der Festbetragsregelung unterliegt,
den Apotheken einenAbschlagauf den Herstellerabgabepreiszu ge-
währen.Damit werdendie deutschenPreisvorschriften für Arzneimit-
tel zugunstender Krankenkassen modifiziert.

Der Abschlagist vom Hersteller zu gewähren,wenn für dasArznei-
mittel ein einheitlicherHerstellerabgabepreisund aufgrund der Arz-
neimittelpreisverordnungein einheitlicherApothekenabgabepreisgilt,
d.h. dasArzneimittel ist bei Abgabedurch die öffentliche Apotheke
preisgebunden.Bei freier Preisbildungim Sinneder Arzneimittelpreis-
verordnung kann auch der Herstellerabgabepreis im Einzelfall frei
vereinbartwerden,so dassder Herstellerabschlagkeine Anwendung
findet. Die Voraussetzungen für eine Einbeziehung ausländischer
Apothekenin den Geltungsbereichdes§130aSGBV liegenvor die-
semHintergrund nicht vor, da für die im AuslandansässigenApothe-
kendie deutschenPreisvorschriften für Arzneimittel nicht gelten.

Daher findet der Herstellerabschlag auch nach Inkrafttreten des
GKV-Modernisierungsgesetzes± GMG für ausländischeVersandapo-
thekenkeineAnwendung.
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Eine Leistungspflicht der gesetzlichenKrankenversicherungfür ent-
sprechendbezogeneArzneimittel bestehthöchstensin Höhe der Ver-
gütung,die die Krankenkassebei Erbringung als Sachleistungim In-
landzu tragenhätte.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

80. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Zu welchenKonditionen (Honorare) sind wel-
che Berater (siehe auch Kapitel 1202 Titel
52652 Beratungsgruppe Lkw-Maut) für das
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen in Sachen¹Einführung der
streckenbezogenen Lkw-Mautª tätig gewesen
bzw.nochimmer tätig?

81. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Über welchen Zeitraum erstreckt sich diese
Beratertätigkeit?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 8. Januar 2004

Mit der Entscheidungzur Einführung einer streckenbezogenen Lkw-
Maut in Deutschlandwar gleichzeitigklar, dassim Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) auch auf
Grund der seit 1993 geltendenjährlichen 1,5%igenEinsparungsver-
pflichtung beim Bundespersonal wederausreichenddie notwendigen
personellenRessourcennoch in ausreichendemMaûe die erforderli-
che technische,vergaberechtliche und betriebswirtschaftliche Exper-
tise vorhanden waren, um ein solchesGroûprojekt durchzuführen.
Die hoheKomplexität desProjektessowieseineverkehrs-und finanz-
politischeBedeutungmachtenesdeshalberforderlich, dasVorhaben
durch zusätzlicheExpertisefachlich vorbereitenund begleitenzu las-
sen.Das BMVBW hat daraufhinim Juli 1998Unternehmenaufgefor-
dert, auf der Grundlageeiner detailliertenBeschreibungder Berater-
leistungenAngeboteabzugeben.Unter Zugrundelegung dieserLeis-
tungsbeschreibung ist am6. Mai 1999die Beratergruppe¹Lkw-M autª
(eine Arbeitsgemeinschaft der Unternehmen TÜV InterTraffic
GmbH, Rechtsanwälte FreshfieldsBruckhausDeringer, PriceWater-
houseCoopers Corporate Finance Beratung GmbH, ILF Beratende
IngenieureZT GesellschaftmbH und ISIS S.A.) vertraglichalsBera-
ter bei der Einführung der streckenbezogenen Autobahngebühr für
schwereLkw in Deutschlandverpflichtetworden.

Aufgabeder Beraterist die Vorbereitungund Durchführung desAus-
schreibungsverfahrens ¹Lkw-Maut-Deutschlandª, die Unterstützung
desBMVBW bei der Vergabeentscheidungsowiedie fachlicheBeglei-
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tung der praktischenEinführungdiesesSystemsbiszur Betriebsbereit-
schaft.

SeitdemBeginnder Beratungstätigkeit Mitte 1999bisEnde2003sind
bislangca.15,6Mio. Euro an die Beratergruppe gezahltworden.Für
die Tätigkeit sindmarktüblicheHonorareauf Stundensatzbasisverein-
bart worden.

Nachdemin der zweitenSeptemberhälfte 2003klar war, dassmit dem
Beginnder Mauterhebung am2. November2003nicht gerechnetwer-
den kann, war die Möglichkeit von Schadensersatzansprüchendes
BundesgegenüberdemAuftragnehmer zu prüfen.

Angesichtsder Bedeutungder Sache,der Fülle und Komplexität der
rechtlichenFragestellungensowiedesbestehendenZeitdruckswar da-
bei der Rückgriff auf externenjuristischenSachverstandunerlässlich.
Aus diesemGrunde wurdenAnfang Oktober 2003zweiAnwaltskanz-
leien (Kanzlei Beiten Burkhardt Goerdeler sowieKanzlei Linklaters
Oppenhoff & Rädler) beauftragt,alle in Betracht kommendenScha-
densersatzansprüchedesBundesgutachterlich zu untersuchen.

Darüber hinaus waren zur Stärkung der Verhandlungsposition des
Bundesbei den auf einemSpitzengespräch am 5. Oktober 2003 ver-
einbartenGesprächezur VertraganpassungweiterejuristischeFragen
zu klären,die sowohlmit der Verhandlungsgeschichtealsauchmit der
Interpretation desBetreibervertrages zusammenhingen.Dazu gehört
insbesonderedie Geltendmachung und Durchsetzung von Vertrags-
strafenansprüchen. Um auch hier die Neutralität der Auskünfte
(¹Secondopinionª) zu gewährleisten, wurden beideKanzleiendafür
in Anspruchgenommen.

Für die Tätigkeit der beidenAnwaltskanzleien sind marküblicheHo-
norareauf Stundensatzbasisvereinbartworden.

Für die am 5. Oktober 2003 vereinbartenVerhandlungen zur Ver-
tragsanpassung wurde ab November 2003 der Vorsitzendeder Ge-
schäftsführung der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Bearing Point
GmbH engagiert.Er vertritt bei den Verhandlungen die Interessen
desBundesin betriebswirtschaftlicher/technischerHinsicht. Die Ver-
pflichtung einesmit entsprechenden Groûprojekten,bei denenvor al-
lem die EntwicklungneuerSoftwareim Vordergrundsteht,vertrauten
Expertenwar erforderlich, um die Verhandlungsposition desBundes
auchin betriebswirtschaftlicher/technischerExpertisezu verstärken.

Auch für diesenVertrag wurde ein marktüblichesHonorar auf Stun-
densatzbasisvereinbart.DieseVerstärkungder Beratertätigkeit dient
auch mit Blick auf eine bestmöglicheWahrnehmungder Interessen
des Bundesdem Ziel der Vorbereitung einesmöglichen Schiedsge-
richtsverfahrens.

82. Abgeordneter
Daniel
Bahr
(Münster)
(FDP)

Aus welchem Grund ist die Bundesstraûe
B 64n, die Umgehungsstraûe von Warendorf,
einerseits in der vordringlichen Bedarfspla-
nung desBundesverkehrswegeplansenthalten,
andererseits nicht in der zu der Bundestags-
drucksache15/1803gehördendenStraûenkar-
te eingezeichnet?

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/2380± 51±



Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Achim Groûmann
vom 21.Januar 2004

Im Rahmender Überarbeitung und Erstellungder Bedarfsplankarte
für die Bundesfernstraûenist eszu einigenwenigenÜbertragungsfeh-
lern gekommen.Der Ausschussfür Verkehr, Bau-und Wohnungswe-
senwurde darüber bereitsvor einigenWocheninformiert. Darunter
fällt auchdie Maûnahmeder OrtsumgehungWarendorf im Zuge der
BundesstraûeB 64.Die OrtsumgehungWarendorf ist von der Bundes-
regierung im Bundesverkehrswegeplan(BVWP 2003) als Vordring-
licher Bedarf festgelegtund wird entsprechendin der endgültigen
Bedarfsplankarte dargestelltwerden.

83. Abgeordneter
Daniel
Bahr
(Münster)
(FDP)

Wie sehendie Planungender Bundesregierung
aus,die BundesstraûeB 64n im nächstenFern-
straûenausbaugesetz festzuschreiben, damit
die Realisierungendgültigsichergestelltist?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Achim Groûmann
vom 21.Januar 2004

Am 2. Juli 2003wurdeder BVWP 2003von der Bundesregierung be-
schlossen.Darin ist die Positionder Bundesregierung generellund im
Einzelnen festgelegtworden. Die abschlieûendeEntscheidungzur
Einstufung der Maûnahmen im neuenBedarfsplanfür die Bundes-
fernstraûentrifft der DeutscheBundestagim RahmenseinerBeratun-
genzumFünften Fernstraûenausbauänderungsgesetz.

84. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Gibt es Unterschiede in der Lärmbelästigung
der Anwohner durch den Zugverkehrauf der
Eisenbahnstrecke Köln±Koblenz in der Stadt
Brühl im BereichzwischendemBahnhofBrühl
und der Brücke über die Kölnstraûe, die es
rechtfertigen, dass die vorgeseheneLärm-
schutzwandan der Eisenbahnstreckenicht in
voller Länge im Bereichvom Bahnhof bis zur
Brücke über die Kölnstraûe gebautwird, und
falls ja, welchesinddas?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Achim Groûmann
vom 21.Januar 2004

Es handeltsichhierbeium einenFall der Lärmsanierung an einerbe-
stehendenEisenbahnstrecke.Im Rahmender haushaltsrechtlichenRe-
gelungenzur Lärmsanierung hat die DeutscheBahn AG als Vorha-
benträgeringeprüft,mit welcherMaûnahmeoder Maûnahmenkombi-
nation im Lärmsanierungsabschnittder Schutz der Anwohner bei
möglichst effektivem Einsatz der Haushaltsmittel gewährleistet wer-
den kann. Die Prüfung hat ergeben,dassein aktiver Schallschutzim
Bereich des Brückenbauwerks Kölnstraûe einen unvertretbar hohen
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bautechnischen Aufwand erfordernwürde,sodassfür die dort betrof-
feneneinzelnenGebäudepassiveSchutzmaûnahmenvorgesehensind.

85. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

WelcheAuswirkungenhabendie Mautausfälle
in 2003 in Höhe von ca. 163 Mio. Euro/Mo-
nat, die Globalen Minderausgaben in Höhe
von 305 Mio. Euro und die Haushaltssperren
wegenfehlenderMauteinnahmen2004auf die
Ausführung der laufenden sowie der neuen
Straûenverkehrsprojekte des Vordringlichen
Bedarfsund desWeiterenBedarfsdesBundes-
verkehrswegeplans 2003im WahlkreisHanno-
ver-LandI?

86. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

WelcheAuswirkungenhabendie Mautausfälle
in 2003 in Höhe von ca. 163Mio. Euro/Mo-
nat, die Globalen Minderausgaben in Höhe
von 305Mio. Euro und die Haushaltssperren
wegenfehlenderMauteinnahmen2004auf die
Ausführung der laufenden sowie der neuen
Straûenverkehrsprojekte des Vordringlichen
Bedarfs und des Weiteren Bedarfs im Land-
kreisSchaumburg?

87. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

WelcheAuswirkungenhabendie Mautausfälle
in 2003 in Höhe von ca. 163Mio. Euro/Mo-
nat, die Globalen Minderausgaben in Höhe
von 305Mio. Euro und die Haushaltssperren
wegenfehlenderMauteinnahmen2004auf die
Ausführung der folgenden Schienenverkehrs-
projekte der Neuen Vorhaben des Vordring-
lichenBedarfsSchienedesBundesverkehrswe-
geplans 2003 NBS/ABS Hamburg/Bremen±
Hannover, ABS Rotenburg±Minden und
ABS/NBS Seelze±Wunstorf±Minden?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 12.Januar 2004

Über konkrete Baudispositionen kann erst nach Inkrafttreten des
Haushaltsgesetzes2004 und in Abstimmung mit dem Land Nieder-
sachsenund der DeutschenBahnAG entschiedenwerden.

88. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Wann ist angesichtsder o.g. Finanzsituation
mit der Ausführung der Bauvorhabender in
Frage85 genanntenVerkehrsprojekte zu rech-
nen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 12.Januar 2004

Da über die konkreten Baudispositionen für die Straûenbauprojekte
im WahlkreisHannover-Land I erstnachInkrafttreten desHaushalts-
gesetzes2004und in Abstimmung mit dem Land Niedersachsen ent-
schiedenwird, können gegenwärtig auch noch keine verbindlichen
Aussagenzu Terminengetroffenwerden.

89. Abgeordnete
Vera
Dominke
(CDU/CSU)

In welcherHöhe wird der Bund im Jahr 2004
investiveMittel für die Bahnstrecken in Nie-
dersachsenbereitstellen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 19.Januar 2004

Der Bund finanziert nach dem Bundesschienenwegeausbaugesetz
(BSchwAG) mit seinenInvestitionenBedarfsplanvorhabensowiedie
Ersatzinvestitionen in dasBestandsnetz.Diese Investitionenerfolgen
grundsätzlichentsprechenddem jeweiligen Vorhaben und nicht im
Rahmeneiner Länderaufteilung. Lediglich die Investitionenin Schie-
nenwegeder EisenbahnendesBundes,die demSchienenpersonennah-
verkehr dienen(§8 Abs.2 BSchwAG) werdenvom Bund in Abstim-
mung mit den Ländern nachflexiblenQuotenbereitgestellt.Von den
920Mio. Euro, die der Bund im Rahmendes§8 Abs.2 BSchwAG
denLändern in denJahren2003bis 2007zur Verfügungstellt, entfal-
len rund 74Mio. Euro auf dasBundeslandNiedersachsen.

90. Abgeordnete
Vera
Dominke
(CDU/CSU)

Welcher Betrag davon steht für den Ausbau
der Bahnstreckevon Hude nach Nordenham
zur Verfügung?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 19.Januar 2004

Nach §1 BSchwAG erfolgt der Ausbauder Schienenwegeder Eisen-
bahnendesBundesgemäûdem Bedarfsplanfür die Bundesschienen-
wege.Grundlagehierfür bildet der Bundesverkehrswegeplan.In den
vom Bundeskabinett am 2. Juli 2003 beschlossenenBundesverkehrs-
wegeplan2003 hat die StreckeHude±Nordenhamkeine Aufnahme
gefundenund wurde dementsprechend nicht in dem Gesetzentwurf
zur Aktualisierung desBedarfsplansSchieneberücksichtigt.

Auch im Rahmender Bestandsnetzinvestitionen(Ersatzinvestitionen
in die Eisenbahninfrastruktur) sindvon der DeutschenBahnAG (DB
AG) für 2004keineAusgabenvorgesehen.Ob dasLand Niedersach-
senbeabsichtigt,mit der DB AG denAusbauder Streckeim Rahmen
der dem Land Niedersachsennach §8 Abs.2 BSchwAG zur Verfü-
gung stehendenQuote für Schienenwegeder Eisenbahnen des Bun-
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des,die dem Nahverkehr dienen,zu vereinbaren,ist der Bundesregi-
rung nicht bekannt.

91. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

Welche Anwaltskanzleien wurden neben
FreshfieldsBruckhausDeringer mit der Prü-
fung von Schadensersatzforderungen gegen-
über dem Betreiberkonsortium Toll Collect
aufgrund der Terminverschiebungen bei der
Einführung der Lkw-Maut beauftragt, und
wurden darüber hinaus auch andere externe
Berater,beispielsweisein technischenFragen,
von der Bundesregierung hinzugezogen?

92. Abgeordneter
Dirk
Fischer
(Hamburg)
(CDU/CSU)

WurdendieseVergabenöffentlich ausgeschrie-
ben,und wie hochist dasjeweiligeAuftragsvo-
lumen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 20.Januar 2004

In der 39. SitzungdesHaushaltsausschussesdesDeutschenBundesta-
gesam 14.Januar2004wurde seitensder Bundesregierung zugesagt,
demAusschusseinenschriftlichenBerichtüberdie Vergabevon exter-
nen Berateraufträgen im Zusammenhang mit der Einführung einer
streckenbezogenenLkw-Maut vorzulegen.Dieserwird auchallenMit-
gliederndesBundestagsausschussesfür Verkehr,Bau-und Wohnungs-
wesenzur Verfügunggestellt.

Zur Beantwortung der Fragenwird daherauf den kurzfristig vorzule-
gendenBerichtverwiesen.

93. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Mit welchenkonkreten Zusagenhat die Bun-
desregierung gegenüber dem Mainzer Ver-
kehrsministerium versichert, die durch die
weggefallenen Mauteinnahmen gefährdete
Straûenprojektrealisierungin Rheinland-Pfalz
doch noch zu realisieren(vgl. Rhein-Zeitung
vom 9. Januar2004)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Achim Groûmann
vom 19.Januar 2004

Die Verschiebungder Mauterhebungsoll möglichstnicht zu Lasten
der Verkehrsinfrastruktur gehen. Über konkrete Baudispositionen
kann erst nach Inkrafttreten desHaushaltsgesetzes2004 und in Ab-
stimmungmit demLand Rheinland-Pfalzentschiedenwerden.
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94. Abgeordneter
Markus
Grübel
(CDU/CSU)

Hat eine Anwaltskanzleiaus Düsseldorf dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesenim RahmenihresBeraterver-
trageshinsichtlichmöglicherSchadensersatzre-
gelungenund Vertragstrafenbei Nichteinhal-
tung des Starttermins der Lkw-Maut zum
31.August 2003 Ratschlägeund Empfehlun-
gengegeben,und wennja, welche?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 13.Januar 2004

Im Rahmender Beratergruppe Lkw-Maut wird der Bund von einer
Rechtsanwaltskanzleiberaten,die unter anderemauch ein Büro in
Düsseldorfunterhält.Danebennimmt der Bund die Beratungsleistun-
gen zweier weiterer Anwaltskanzleien in Anspruch. Die Berater des
Bundeshabenauchzu Schadensersatzregelungenund Vertragsstrafen
bei NichteinhaltungdesStartterminsder Lkw-Maut zum 31.August
2003 Stellung genommenund empfohlen, Schadensersatzansprüche
und Vertragsstrafen gegenüberToll Collectgeltendzu machen.

95. Abgeordneter
Christoph
Hartmann
(Homburg)
(FDP)

Wie hochsindnachKenntnisder Bundesregie-
rung die durch die verzögerteEinführung der
Lkw-Maut entstehenden Einnahmeausfälle,
und inwieweit waren die vorausberechneten
EinnahmengeplanterBestandteil bei der Auf-
stellungdesVerkehrshaushaltes?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 21.Januar 2004

Der Netto-Einnahmeausfalldurch die Verschiebungder Lkw-Maut
beläuft sich im Jahr 2003auf ca.624,5Mio. Euro. Im Jahr 2004ent-
stehenbis zur Erhebungder streckenbezogenen Lkw-Maut monatlich
netto 180 Mio. Euro Mindereinnahmen. Bei der Aufstellung des
Haushalts2004wurdeein vollständigesMauterhebungsjahrzugrunde
gelegt,d.h. es sind Einnahmenin Höhe von 2,8 Mrd. Euro veran-
schlagt.

96. Abgeordneter
Christoph
Hartmann
(Homburg)
(FDP)

Ergebensichdurch die EinnahmeausfälleVer-
zögerungenoder Streichungenvon investiven
Verkehrsbaumaûnahmen,und wenn ja, inwie-
weit sind Maûnahmenim Saarlanddavon be-
troffen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Angelika Mertens
vom 21.Januar 2004

Über konkrete Baudispositionen kann erst nach Inkrafttreten des
Haushaltsgesetzes2004 und in Abstimmung mit dem Saarlandund
der DeutschenBahnAG entschieden werden.
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97. Abgeordneter
Karl-Josef
Laumann
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dasssich die Verbreiterung des
Dortmund-Ems-Kanalszwischendem Kanal-
hafen Hörstel-Riesenbeck und dem Nassen
Dreieck in Bergeshövedeverzögernwird, und
wennja, warum?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 20.Januar 2004

Der Beschlusszum PlanfeststellungsverfahrenAusbaumaûnahmeLos
16 (DEK-km 99,064bis km 107,400)erfolgte am 10.Oktober 2000.
VorbereitendeBauarbeitenwurden ab 2001 begonnen.Der Kanal
wird in zwei Bauabschnitten vertieft und verbreitet.Der ersteBauab-
schnittvon km 99,064bis 105,100wird seit2003plamäûigausgebaut.
Die Baudurchführung für den zweitenAbschnitt Los 16-2(DEK-km
105,100bis km 107,400)ist für die Jahre2005bis 2007vorgesehen.
Zurzeit wird die Vergabevorbereitet.Über konkreteBaudispositionen
kann erst nach Inkrafttreten desHaushaltsgesetzes2004 und in Ab-
stimmungmit demLand Nordrhein-Westfalenentschiedenwerden.

98. Abgeordneter
Karl-Josef
Laumann
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dasssichdasErsetzender Schleu-
senbrückein Hörstel-Bevergenverzögernwird,
und wennja, warum?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 20.Januar 2004

Der Bundesregierung sind keine Gründe für eine Verzögerungbe-
kannt.Der Ersatzder BevergenerBrückedurch einenErddammwird
zurzeit durch Aufstellung einer Ausführungsunterlage (§54 Bundes-
haushaltsordnung)vorbereitet.

99. Abgeordneter
Karl-Josef
Laumann
(CDU/CSU)

Wann ist mit der Auftragsvergabeund Fertig-
stellungbeiderBauvorhabenzu rechnen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 20.Januar 2004

Die Ausschreibungund Vergabeder BauleistungLos 16-2 sind im
2. Halbjahr 2004vorgesehen.

Die Ausschreibungdes Ersatzes der Bevergener Brücke soll im
2. Quartal 2004 veröffentlicht werden,so dassdie Baudurchführung
mit einer Bauzeit von ca. einem 3/4 Jahr bis Anfang 2005 kalkuliert
werdenkann.
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100. Abgeordnete
Christa
Reichard
(Dresden)
(CDU/CSU)

Ist die fristgerechteFertigstellung der Bundes-
autobahnA 17 (Dresden±Prag) durch die Pro-
blememit Toll Collectgefährdet,und wennja,
wie gedenktdie Bundesregierung, denBauplan
einzuhalten?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 19.Januar 2004

Die zeitlicheVerschiebungder Erhebungder Lkw-Maut soll nicht zu
Lastender Realisierungvon Verkehrsinfrastruktur gehen.Über kon-
kreteBaudispositionenkannerstnachInkrafttreten desHaushaltsge-
setzes2004und in Abstimmung mit demFreistaatSachsenentschie-
denwerden.

101. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Welche Fluggesellschaften besitzen in
Deutschlandnoch Lande-und Startrechtefür
die Beförderung von Passagieren,die in ande-
ren Mitgliedstaatender EuropäischenUnion
bereitsLande-und Startverboteerhaltenhaben
(wie z.B. Albanian-Airlines, KyrgyzstanAirli-
nes,Tajikistan-Airlines), und welchebesonde-
ren anderenErkenntnissehabenin diesemZu-
sammenhangdie deutsche Bundesregierung
dazu veranlasst± andersals z.B. in Groûbri-
tannien± derartigenFluggesellschaften weiter-
hin Lande-und Startrechteeinzuräumen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 20.Januar 2004

FolgendeLuftfahrtunternehmen,die auf der (Verbots-)Liste Groû-
britanniens aufgeführt sind, haben zurzeit in DeutschlandLande-
und Startrechte: Albanian Airlines, Air Memphis, KyrgyzstanAirli-
nes,TajikistanAirlines.

AlbanianAirlines:
Grund für das Einflugverbot der englischenBehörden:Bedenken
gegendie Sicherheits- und Ausreisekontrollen (personenbezogen)in
Albanien. Grund für die Genehmigungin Deutschland:Regelmäûi-
ge flugbetrieblicheund technischeÜberprüfungenhabenzu keinen
sicherheitsrelevantenBedenkengeführt.

Air Memphis:
Gründe für das Einflugverbot der englischenBehörden:Fehlende
Stellungnahmeder ägyptischen Behördezu festgestelltenMängeln;
weitere Anträge auf Erteilung einer Einflugerlaubnis wurden nicht
gestellt.Feststellungenin Deutschland:Das Unternehmen hat in der
Zeit von Mitte Dezember2003bis EndeDezember2003einigeEin-
zelflügedurchgeführt;die bis März 2004 geplantenweiterenFlüge
wurdenzwischenzeitlichstorniert.

KyrgyzstanAirlines:
Gründefür dasEinflugverbotder englischenBehörden:Ein verhäng-
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tesBuûgeldwegenunzulänglicherPassagier-Dokumentewurdenicht
bezahlt.Feststellungenin Deutschland:Regelmäûigeflugbetriebliche
und technischeÜberprüfungen führten zu keinensicherheitsrelevan-
ten Bedenken.

TajikistanAirlines:
Gründefür dasEinflugverbotder englischenBehörden:Nicht ausrei-
chende Sicherheitsvorschriften bei Luftfahrzeugen aus Tajikistan.
Feststellungenin Deutschland:Die in der Vergangenheitdurchge-
führten flugbetrieblichenund technischenÜberprüfungen habenzu
keinensicherheitsrelevantenBedenkengeführt.

Darüber hinaus liegen der Bundesregierung derzeit keine weiteren
Erkenntnisseüber von anderenEU-Mitgliedstaatenerteilte Einflug-
verbotevor.

Einen Gesamtüberblick über in der EuropäischenUnion verhängte
Einflugverbote wird es nach Verabschiedung und Umsetzungdes
Vorschlagsfür eineRichtlinie desEuropäischenParlamentsund des
Ratesüber die Sicherheit von Luftfahrzeugen ausDrittländern, die
Flughäfenin der Gemeinschaftanfliegen,geben,die zurzeit in den
europäischenGremien behandeltwird. Bis dahin sind die einzelnen
Mitgliedstaatennicht verpflichtet, in ihrem Land verhängteEinflug-
verbotebekanntzu geben.

102. Abgeordneter
Peter
Weiû
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Trifft die Berichterstattung von ¹Focus On-
lineª vom 12.Januar 2004 zu, wonach auf-
grund reduzierter Gesamtinvestitionen der
DeutschenBahn AG bei der zweitenBaustufe
der Ausbaustrecke Kalrsruhe±Offenburg±Ba-
sel bis 2008nur der Katzenbergtunnel gebaut
werdensoll, und wenn ja, welcheAuswirkun-
gen hat diesauf die Einhaltung der Verpflich-
tungen, die sich für die Bundesrepublik
Deutschland aus dem Abkommen zwischen
dem Bundesminister für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesender BundesrepublikDeutsch-
land und dem VorsteherdesEidgenössischen
Verkehrs-und Energiewirtschaftsdepartements
zur Sicherungder Leistungsfähigkeit des Zu-
laufs zur neuen Eisenbahn-Alpentransversale
(NEAT) in der Schweiz vom 6. September
1996ergeben?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Achim Groûmann
vom 19.Januar 2004

Im BereichdesBedarfsplans für die Bundesschienenwegeist die zwi-
schender DeutschenBahnAG und demBund abzustimmende Prio-
risierungbei der Realisierungder einzelnenMaûnahmen noch nicht
abgeschlossen. Deshalbsind konkrete Aussagenzur StreckeKarls-
ruhe±Baselnicht möglich.
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Eine zeitlich verzögerteFertigstellungder StreckeKarlsruhe±Basel
würde die deutsch-schweizerischeVereinbarung von 1996zur Siche-
rung der Leistungsfähigkeit desZulaufszur neuenEisenbahn-Alpen-
transversalen(NEAT) in der Schweiznicht verletzen,weil die Ver-
einbarung keine Termine enthält. Nach den Artikeln 1 und 2 der
Vereinbarungstrebendie Vertragsparteienvielmehru.a. den durch-
gehendenviergleisigenAusbauder StreckeKarlsruhe±Basel im Hin-
blick auf die Vollauslastung der NEAT an. Hiermit ist sichernicht
die Inbetriebnahmeder NEAT gemeint.Gleichwohlwird die Fertig-
stellung des viergleisigenAusbausder deutschenOberrheinstrecke
im zeitlichenZusammenhang mit dem Abschlussder Arbeiten am
Gotthard-Basistunnelangestrebt,der früher für 2012vorgesehenwar
und jetzt für 2015geplantist.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

103. Abgeordneter
Dr. Rolf
Bietmann
(CDU/CSU)

Ist die abschlieûende Prüfung durch die Bun-
desanstaltfür Materialprüfung (BAM) zur Be-
lastbarkeitvon Castor-Behältern, auf die in der
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage der Fraktion der CDU/CSU ¹Auf-
klärung der Bevölkerung ± Sicherungder Ent-
sorgungª (Bundestagsdrucksache 14/9930)
verwiesen wurde, inzwischen abgeschlossen,
und wennja, mit welchemErgebnis?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Die in der Antwort auf Frage2 (Bundestagsdrucksache14/9930)der
Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (Bundestagsdrucksa-
che14/9864)von der Bundesregierung in Aussichtgestellteabschlie-
ûendePrüfungder Stellungnahmeder Bundesanstalt für Materialfor-
schungund -prüfung(BAM), die vom Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) in Auftrag gegebenwordenwar, ist abgeschlossen.

Was das Ergebnis der vom BfS eingeleitetenUntersuchungen an-
geht, so warendie von der BAM und dem Inhaber der Behälterge-
nehmigung,der Gesellschaftfür Nuklear-ServicembH (GNS), vor-
gelegtenStellungnahmenzum Untersuchungsgegenstand für einen
AbschlussdesPrüfverfahrens noch nicht ausreichend.Deshalbver-
anlasstedasBfS im Herbst2002eineReiheweitererPrüfschritte.

In diesemZusammenhang hat das BfS die Materialprüfungsanstalt
der Universität Stuttgart (MPA), als ebenfallsauf diesemGebiet
kompetenteFachinstitution, mit einer zusätzlichenweiterengutacht-
lichen Stellungnahme zu der Problematik,die Gegenstandder o.a.
Kleinen Anfrage war, beauftragt.Von der MPA Stuttgartwurdedas
Gutachtenim Dezember2003abgeschlossenund durch dasBfS ab-
genommen.
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Im Ergebniswurdenachgewiesen,dassfür denmodelliertenBehälter
CASTOR HAW 20/28CG die mechanische Integrität beim Absturz
aus 4 m Höhe auf den Hallenboden des Transportbehälterlagers
Gorlebengewährleistetist. Das Maximum der Schwerpunktverzöge-
rung desBehältersist geringeralsder im Rahmender Bauartprüfung
im Verkehrsrecht als ertragbar nachgewieseneWert und entspricht
im Übrigen etwadem1993unter dendamaligenAnnahmen ermittel-
ten Wert.

104. Abgeordneter
Dr. Rolf
Bietmann
(CDU/CSU)

Ergebensichausder Stellungnahmeder BAM
neue Erkenntnisse über die Sicherheit der
Castor-Behälter in der gegenwärtig ver-
wendetenArt, und wennja, welche?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Aus dem Gutachten der MPA ergebensich keine neuenErkennt-
nisseüber die Sicherheitder Castor-Behälter in der gegenwärtig ver-
wendetenArt.

105. Abgeordnete
Marie-Luise
Dött
(CDU/CSU)

Wird es neben der nach dem Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz(TEHG) zuständigen
Behörde,dem Umweltbundesamt, eine natio-
nale oder europäischeBörsezum Handel von
Treibhausgas-Emissionszertifikaten geben?

106. Abgeordnete
Marie-Luise
Dött
(CDU/CSU)

Wenn ja, welcheinstitutionellen, strukturellen
und standortbezogenenÜberlegungen wurden
diesbezüglichschongetroffen?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 22.Januar 2004

Wederdie EU-Richtlinie zur UmsetzungdesEmissionshandelsnoch
das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz(TEHG) sehenüber die
Schaffungeiner zuständigenBehördehinausweiterekonkrete insti-
tutionelle Strukturen vor. Überlegungen, die zu dieser Frage auf
europäischerEbene und von einzelnenMitgliedstaaten angestellt
werden,haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein konkretes
Stadiumerreicht.Die Bundesregierung gehtdavonaus,dasssichdie
institutionellen Strukturen für die Abwicklung des Handels (z.B.
OTC-Handel, Broker, sonstigeHandelsintermediäre oder Börsen)
auf privatwirtschaftlicher Grundlagewährendder erstenHandelspe-
riode 2005bis 2007entwickelnwerden.Für die Bundesregierungist
in diesemZusammenhang entscheidend, dassdie sichhier bildenden
Strukturen die Transparenzder Handelstransaktionen erhöhenund
insgesamtdie Effizienz desSystemsverstärken.
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107. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Aus welchenGründen wurden die gemäû§9
Abs.3 der Verpackungsverordnung bekannt
zu gebendenZahlenvon in ökologischvorteil-
haften GetränkeverpackungenabgefülltenGe-
tränken für die Kalenderjahre2001und 2002
bislangnicht veröffentlicht?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin SimoneProbst
vom 20.Januar 2004

Die von der Gesellschaft für VerpackungsmarktforschungmbH
(GVM), Wiesbaden, erhobenenDaten über die Mehrweganteilebei
Getränken(ohneMilch) sowiedie vom Bundesministeriumfür Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vorgelegtenErhe-
bungender Bundesanstaltfür Milchforschung, Kiel, überdie Anteile
ökologisch vorteilhafter Getränkeverpackungen bei pasteurisierter
Konsummilch für das Jahr 2001 wurden durch das Umweltbunde-
samt geprüft und ausgewertet.Im Anschlusshat das BMU ± wie
auch in den vergangenenJahren± die Bekanntmachung der Erhe-
bungender Bundesregierung bezüglichder Anteile ökologischvor-
teilhafterGetränkeverpackungenin denJahren1991bis 2001vorbe-
reitet und mit den Bundesressorts abgestimmt. Der Beschlussdes
Bundeskabinetts über die Bekanntmachung im Bundesanzeigerist
für den28.Januar2004vorgesehen.Die Ergebnisseder Erhebungen
für das Kalenderjahr 2002 liegen der Bundesregierung noch nicht
vollständigvor.

108. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Wann beabsichtigtdie Bundesregierungdiese
Zahlenzu veröffentlichen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin SimoneProbst
vom 20.Januar 2004

Die Bekanntmachung der Anteile ökologischvorteilhafterGetränke-
verpackungen im Jahr 2001 wird nach Beschlussdes Bundeskabi-
netts voraussichtlich Anfang Februar 2004 erfolgen. Wenn die ab-
schlieûendenErgebnisse der Erhebungenfür das Jahr 2002 vorlie-
gen,wird die BundesregierungauchdiesenachPrüfungund Auswer-
tung durch das Umweltbundesamt und nach Billigung durch das
Bundeskabinett im Bundesanzeigerbekanntmachen.

109. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Welche Nachzahlungspflichten ergeben sich
für den Bund, wenn dasVerhältnisdesMülls,
der in SchachtKonrad eingelagertwerdensoll,
tatsächlich 60:40 beträgt, statt dem in der
Endlagervorausleistungsverordnung (Endla-
ger-VIV) angenommenem Verhältnis von
90:10?
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Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Der Entwurf der Novelle der Endlagervorausleistungsverordnung
siehtfür ein Endlagerfür radioaktiveAbfälle mit vernachlässigbarer
Wärmeentwicklung (Projekt Schacht Konrad) einen Verteilungs-
schlüsselbeim notwendigenAufwand in Höhe von 64,4% für die
Kernkraftwerksbetreibervor. Für die Gruppe der sonstigenVoraus-
leistungspflichtigen (Forschungseinrichtungen und andere) beträgt
dieser29,6%desnotwendigenAufwandes.

Nach bisherigerEndlagervorausleistungsverordnung wurden für die
Kernkraftwerksbetreiber93%vom Aufwand für dasProjekt Schacht
Konrad und 3%für die sonstigenVorausleistungspflichtigenalsVer-
teilungsschlüsselzu Grundegelegt.

Bei einer vorgesehenenrückwirkenden Neuberechnung auf Grund-
lageder bishergeleisteten ZahlungenergebensichNachzahlungsver-
pflichtungenfür den Bund in Höhe von ca. 135,6Mio. Euro. Diese
resultierenhauptsächlichausden Anteilen desBundesbei den For-
schungseinrichtungen.Die RückzahlungensollennachgeplanterNo-
velle,die im 1. Halbjahr 2004in Kraft tretensoll, in fünf Jahresraten
abdemJahr2005erfolgen.

110. Abgeordneter
Klaus
Hagemann
(SPD)

WelcheErfahrungen hat die Bundesregierung
bei der Umsetzung des Chemikaliengesetzes
im Vollzug durch die Bundesländer,insbeson-
dere in Rheinland-Pfalzund Baden-Württem-
berg,speziellim Bereichder Gewerbeaufsicht?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Der Vollzug des Chemikaliengesetzesobliegt aufgrund der Vertei-
lung der Kompetenzen zwischenBund und Ländern (Artikel 83
GG) grundsätzlich denLändern,soweitnicht ± wasinsbesonderebei
den chemikalienrechtlichenStoffbewertungsverfahrender Fall ist ±
dasChemikaliengesetzhierzuabweichendeRegelungenvorsieht. Ge-
mäû Artikel 84 Abs.1 GG führen die Länder ihre Vollzugstätigkeit
alseigeneAngelegenheitaus.Gründe für Beanstandungender Voll-
zugstätigkeitder beidenin der FragegenanntenBundesländernach
Artikel 84 Abs.3 GG sind dem Bund bisher nicht bekannt gewor-
den.

111. Abgeordneter
Klaus
Hagemann
(SPD)

Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang die geplanteEU-Chemikalien-
gesetzgebung?
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Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

An den in der Antwort zu Frage110 dargelegten Zuständigkeiten
wird sich durch die geplanteEU-Chemikaliengesetzgebung± vorbe-
haltlich anderweitigerEntscheidungen im Rahmen der deutschen
Anpassungsrechtsetzung± voraussichtlichnichtsändern.

112. Abgeordneter
Dr. Michael
Meister
(CDU/CSU)

Weshalbhabendie deutschenKernkraftwerke
von Seiten des Bundesamtes für Strahlen-
schutz (BfS) die atomrechtlicheErlaubnis er-
halten, abgebrannteBrennelemente bis zu 40
Jahre zwischenzulagern, obwohl das letzte
Kernkraftwerk gemäû dem ¹Atomkonsensª
zwischenBundesregierung und Kraftwerksbe-
treibern voraussichtlich bereits im Jahr 2021
¹vom Netzª gehenwird (vgl. Pressemitteilung
039desBfS vom 19.Dezember2003)?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin SimoneProbst
vom 14.Januar 2004

Beim Bundesamtfür Strahlenschutz(BfS) wurden von den Betrei-
bern für Kernkraftwerke zwischendem 22.Dezember 1998 und
25.Februar2000insgesamt12 Anträgeauf eineatomrechtlicheAuf-
bewahrungsgenehmigungnach§6 Atomgesetz(AtG) für standortna-
he Zwischenlager mit einer Aufbewahrungszeit von 40 Jahren ge-
stellt.

Nach §9a Abs.2 Satz3 AtG hat der BetreibereinesKernkraftwer-
kes(KKW) dafür zu sorgen,dassein Zwischenlager amStandortdes
Kernkraftwerkes oder in dessenNähe errichtet wird und die in
diesemKernkraftwerk anfallendenbestrahltenBrennelementebis zu
deren Ablieferung an ein Endlagerdort aufbewahrtwerden.Es ist
Ziel der Bundesregierung, die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle
etwa im Jahr 2030aufzunehmen. Die Befristung von Genehmigun-
gen zur Aufbewahrung bestrahlter Brennelemente muss mit der
gesetzlichenForderungan die KKW-Betreiber± bis zur Ablieferung
an ein Endlager im Standortlager zwischenzulagern ± kompatibel
sein.Die Gestattungen des BfS, bestrahlteBrennelemente in den
Standortzwischenlagern40 Jahrelang zwischenzulagern berücksich-
tigt auch, dass nach Einrichtung und Inbetriebnahmeeines End-
lagersdie zwischengelagerten Brennelementezunächstkonditioniert
und dannsukzessiveendgelagertwerdenmüssen;hierfür ist ein zeit-
licher Puffer zweckmäûig.

Das BfS hat nach sorgfältigerPrüfung die §6-Genehmigungenfür
denbeantragtenZeitraumerteilt.

113. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Haben alle am Emissionshandel beteiligten
Unternehmenbis zum 31.Dezember2003das
zur Erstellung des Nationalen Allokationspla-
neserforderliche Datenmaterial zum Ausstoû
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des TreibhausgasesKohlendioxid fristgerecht
gemeldet?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Die weitausüberwiegendeZahl der Betreiberhat das erforderliche
Datenmaterialfristgerechtgemeldet.

114. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung die Qualität
der gemeldetenDaten?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Die Qualität der gemeldetenDaten ist hinreichend für den mit der
ErhebungbeabsichtigtenZweck.

115. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Ist eine nachträgliche BearbeitungdieserDa-
ten erforderlich?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Die erhobenenDaten werdennicht nachträglich bearbeitet,siewer-
denzur Ermittlung der zuzuteilendenEmissionsrechteausgewertet.

116. Abgeordneter
Dr. Peter
Paziorek
(CDU/CSU)

Bis wann wird die Bundesregierung eine end-
gültige Liste für die Emissionsrechte für die
mehr als 2600 vom Emissionshandel in
DeutschlandbetroffenenAnlagenvorlegen?

Antwort desStaatssekretärs Rainer Baake
vom 21.Januar 2004

Die Liste der vom EmissionshandelbetroffenenAnlagenwird spätes-
tens mit der Notifizierung des Nationalen Allokationsplans zum
31.März 2004bei der Kommissionendgültigvorliegen. Siewird im
März 2004einerweiterenÖffentlichkeitsbeteiligungunterzogen.Die
endgültigeZuteilung der Emissionsrechte erfolgt erst in einem An-
tragsverfahren, das auf Rechtsgrundlage des Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes(TEHG) im Augustund SeptemberdiesesJahres
durchgeführt werdenwird.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

117. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassbei einerUmschulungzur Er-
gotherapeutin nach Vollendung des 36. Le-
bensjahreskein Bildungskredit in Anspruch
genommenwerdenkann,obwohldie betreffen-
de Person noch 25 Berufsjahre absolvieren
muss,und wennja, wie begründetdie Bundes-
regierungdieseTatsache?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 12.Januar 2004

DasBildungskreditprogramm desBundesbeinhalteteineAltersgren-
ze von 36 Jahren, jenseitsder Auszahlungennicht mehr möglich
sind. Um eine einfacheAdministration desProgrammszu ermögli-
chen,die Voraussetzung für die angebotenenattraktiven Zinskondi-
tionen ist, sind Ausnahmetatbeständenicht vorgesehen.Das Pro-
gramm richtet sichan denselbenPersonenkreiswie dasBAföG und
zeichnet deshalb auch, in vereinfachter und etwas groûzügigerer
Form, dessenjugendpolitisch motivierte Regelungzur Altersgrenze
nach.

118. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Sind vor dem Hintergrund der Forderung des
lebenslangenLernenshier grundsätzlich ¾nde-
rungenvorgesehen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 12.Januar 2004

DasbestehendeBildungskreditprogrammist ± schonaufgrundseiner
organisatorischenStruktur ± ein auf denKreis bestimmter Schülerin-
nen und Schülerund der StudierendenbegrenztesProgramm und
damit einer grundlegendenAusdehnungauf den Bereich Umschu-
lung bzw.daslebenslangeLerneninsgesamtnicht zugänglich.

119. Abgeordnete
Doris
Meyer
(Tapfheim)
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsa-
che,dassesdurch die monatsweisegeleisteten
Bafög-Zahlungen und den Bezugvon Arbeits-
losengeldfür Schüler,die nachdemAbschluss
einer weiterführenden Schulausbildung nicht
sofort eine Stelle finden, für einige Zeit zu
einem Doppelbezug von Sozialleistungen
kommt, und beabsichtigtdie Bundesregierung
eine¾nderungauf diesemGebiet?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Die Gefahr einer tage- oder wochenweisenÜberlappung von
BAföG-Leistungenund Arbeitslosengeldbezugkann von vornherein
nur für seltenebesondereFallkonstellationen praktischwerden.Ein
Anspruchauf ArbeitslosengeldnachdemDritten BuchSozialgesetz-
buch (SGBIII) setztnämlich innerhalbvon drei Jahrenrückgerech-
net seit der Arbeislosmeldung eine mindestenszwölfmonatige Er-
werbstätigkeitvoraus (§§123, 124 SGBIII). Da nach §120 Abs.2
für Schülerinnenund Schülerdie Vermutung gilt, dasssie für eine
versicherungspflichtige Beschäftigung nicht zur Verfügung stehen,
musszudem innerhalb der maûgeblichendreijährigen Rahmenzeit
regelmäûigdie nachBAföG förderungsfähigeschulischeAusbildung
erst im Anschlussan die vorherige Erwerbstätigkeit aufgenommen
und abgeschlossenworden sein,damit es überhaupttheoretischim
letzten Ausbildungsmonat zu Leistungsüberlappungen kommen
kann.Wenndanndie Ausbildungim laufendenMonat beendetwird,
der Auszubildendesichpostwendendarbeitslosmeldet,setztder An-
spruchauf Arbeitslosengeld sofort ein, währenddie BAföG-Leistun-
genausdatentechnischen Gründenzur Verwaltungserleichterungge-
mäû Nr. 15.2.2der AllgemeinenVerwaltungsvorschriftzum BAföG
nochbiszumMonatsendeweiterlaufen.

Da der nur in diesenbesonderenFallkonstellationen sofort einset-
zende Arbeitslosengeldbezug aber wiederum als Einkommen des
BAföG-Empfängersgemäû§21 Abs.3 Nr. 4 BAföG in Verbindung
mit §1 Nr. 1.a) der BAföG-Einkommensverordnungangerechnet
und vom Auszubildendenangezeigtwerdenmuss,kommt es selbst
dannnicht zu doppelterFörderung.

Die denkbaren wenigen Fallkonstellationen werden sich ab dem
1. Februar2006dannnochmalsreduzieren,wennsichmit Inkrafttre-
ten der entsprechenden ¾nderungnachdemDritten Gesetzfür mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt die maûgeblicheRahmen-
zeit nocheinmalauf dannnur nochzweiJahreverkürzt.Vor diesem
Hintergrund sieht die Bundesregierung weiterhin keine Veranlas-
sung,von der bisherigenPraxisder BAföG-Förderungabzuweichen.

120. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Wie viele private Hochschulen existieren in
Deutschland,aufgeteiltnachBundesländern?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Hochschulen,die sich nicht in der TrägerschafteinesLandesbefin-
den, werdenauf der Grundlagedes§70 HRG in den Landeshoch-
schulgesetzen allgemein als ¹nichtstaatliche Hochschulenª oder
¹Hochschulen in freier Trägerschaftª bezeichnet.Die folgenden
statistischenAngabenund weiterenAusführungenbeziehensichaus-
schlieûlichauf die in freier, nichtstaatlicherTrägerschaftgeführten
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Hochschulen(ohneHochschulenin kirchlicher Trägerschaft), die im
Folgendenals¹private Hochschulenªbezeichnetwerden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im
Wintersemester 2002/2003in Deutschland51 staatlich anerkannte
private Hochschulen.GemäûHochschulkompassder Hochschulrek-
torenkonferenz(HRK) sind darunter 13 private Universitäten, 37
private Fachhochschulensowieeineprivate Kunst- und Musikhoch-
schulezu verzeichnen.

Gemessenan dem Kriterium der fachlichenBreite und Vielfalt sind
private Initiativen zur Gründung von Hochschulenmit herkömmli-
chem Fächerspektrumund Leistungsangebot eher die Ausnahme.
Das Studienangebot der privaten Hochschulenkonzentriert sichauf
ausgewählteSchwerpunktein den Wirtschaftswissenschaften,den
Technik- und Naturwissenschaften und der Informatik, verzeinzelt
auf die Bereiche Medizin (Humanmedizin, Pflegewissenschaften),
Rechtswissenschaften,Kunst und Tourismus.

Aufgeschlüsselt nach Bundesländern verteilen sich die 51 privaten
Hochschulenin Deutschlandfolgendermaûen:

Bundesland Anzahlprivater, staatlich
anerkannterHochschulen

Baden-Württemberg 12

Bayern 1

Berlin 3

Brandenburg 0

Bremen 1

Hamburg 2

Hessen 7

Mecklenburg-Vorpommern 0

Niedersachsen 4

Nordrhein-Westfalen 11

Rheinland-Pfalz 1

Saarland 0

Sachsen 6

Sachsen-Anhalt 0

Schleswig-Holstein 3

Thüringen 0

Summe 51

Quelle:StatistischesBundesamt

StaatlicheHochschulenwerdenauchweiterhinder wichtigsteAnbie-
ter im tertiären Bildungsbereich bleiben.Private Hochschulenkön-
nen auf absehbareZeit den Angebotenvon Hochschulenin staatli-
cher Trägerschaftund Finanzierung in quantitativerHinsicht weder
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Konkurrenz machennoch dieseersetzen.Siekönnenjedochdasbe-
stehendeGesamtsystemhinsichtlichFachrichtung und Aufgabenstel-
lung sinnvoll ergänzen,innovativeAnstöûegebenund belebendauf
den Wettbewerb und das Angebot insbesonderepraxisorientierter
Ausbildungenwirken.

121. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Wie hoch sind die Studiengebühren pro
Semesterbzw.Trimesteran zehnHochschulen
mit den jeweils höchstenund an zehn Hoch-
schulenmit den jeweilsniedrigsten Gebühren-
sätzen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Private Hochschulenin freier Trägerschaftkönnen als Privatunter-
nehmenvon den StudierendenStudiengebühren verlangen, die in
der Regeldurch ein Angebotan Freiplätzen,Stipendienoder Darle-
hensmöglichkeitenflankiert werden.

Die Studiengebühren variierenerheblichund werden± häufig diffe-
renziert nach Studiengängen ± bezogenauf den gesamtenStudien-
gang,dasakademischeJahr,Semester/Trimesteroder pro Monat er-
hoben.Beisielsweisebeträgtder Finanzierungsbeitrag der Studieren-
den an der Universität Witten-Herdecke für Medizin, Zahnmedizin
oder Wirtschaftswissenschaft15185,37Euro pro Studiengang,der
StudiengangBA Pflegewissenschaftkostet10123,58Euro. Das aka-
demischeJahr 2002/2003an der International University Bremen
kostete 15000 Euro, die Handelshochschule Leipzig verlangt im
HauptstudiumBetriebswirtschaftslehre4000Euro pro Semester,die
Vogtländische Fachhochschule Plauen für den Studiengang Be-
triebswirtschaftslehre228 Euro im Monat. Die private Technische
FachhochschuleBochum erhebt hingegenkeine Studiengebühren,
nur einen Semesterbeitragvon 80Euro, der 65 Euro für das
SemesterticketdesVerkehrsverbundsRhein-Ruhrsowie15 Euro für
die studentischeSelbstverwaltungbeinhaltet(Quellen:EigeneAnga-
bender jeweiligenprivatenHochschulen).

122. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

In welchem finanziellen Umfang beteiligen
sichdie Bundesländer an den jeweiligenHoch-
schulen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Der Bundesregierungliegen keine Informationen darüber vor, in
welcher Höhe einzelneprivate HochschulenFinanzmittel von den
jeweiligenBundesländernerhalten.
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123. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

Wie viele Schulensind mit Hilfe des Investi-
tionsprogramms in den Statuseiner Ganztags-
schulegekommen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Die Vorhabenanmeldungender Länder für die Förderung im Rah-
men desInvestitionsprogramms¹Zukunft Bildung und Betreuungª
(IZBB) für dasJahr2003umfassen616Schulen.

124. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

In welcher Höhe sind seit Inkrafttreten des
Investitionsprogramms¹Zukunft Bildung und
Betreuung 2003 bis 2007ª Schulen, aufge-
schlüsselt nach Bundesländern, bis zum
31.Dezember2003gefördertworden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Für dasJahr 2003wurdenvon denLändern Vorhabenanmeldungen
für die Förderungvon Schulenin folgenderHöhe beim Bund einge-
reicht:

Land 2003

Schulen Bundesmittel
in E

Baden-Württemberg 97 83032000,00

Berlin 32 6030000,00

Bremen 11 2121158,00

Hamburg 8 567581,63

Hessen 27 2791874,52

Mecklenburg-Vorpommern 11 2188027,10

Niedersachsen 24 1627000,00

Nordrhein-Westfalen 210 7258505,00

Rheinland-Pfalz 167 14800000,00

Saarland 2 48113,07

Thüringen 27 8583543,00

Summe 616 129047802,32
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125. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

In welcher Höhe wurden von der Bundesre-
gierung bislang Mittel für Werbemaûnahmen
ausgegeben,um diesesProgrammzu fördern?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Die Kosten für die Informationskampagne¹Ganztagsschulen. Zeit
für mehr.ª zur Information der Zielgruppen überdie Fortschritte bei
der Umsetzung des IZBB belaufen sich für das Jahr 2003 auf
2,7Mio. Euro.

126. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

Wie werden nicht abberufeneMittel verwen-
det?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 20.Januar 2004

Gemäû Artikel 3 Abs.4 der Verwaltungsvereinbarung zum IZBB
werdennicht ausgeschöpfte Mittel einer Jahressummein dasFolge-
jahr übertragen.

Berlin, den23.Januar2004
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